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Frohe Frohe 

Weihnach
ten

Weihnach
ten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Namen unseres  

Marktgemeinderates  
und aller Beschäftigten

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
von Herzen  

ein friedvolles und besinnliches  
Weihnachtsfest

sowie einen guten Start und Kraft  
für das neue Jahr 2023.

Ihr  
Michael Senger

Erster Bürgermeister
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INFOTAFEL
Öffnungszeiten im Rathaus
Mo/Di/Do/Fr:  ...............................................  08:00 - 12:00 Uhr
Mi:  ...............................................................  07:00 - 12:00 Uhr
Mo:  ..............................................................  14:00 - 18:00 Uhr
Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da. Vereinbaren 
Sie bitte Ihren persönlichen Gesprächstermin.

Telefonnummern ............................. Durchwahlnummern
Infothek/Vermittlung .................................. 0 95 47/8 79-0
Telefax .............................................................0 95 47/8 79-99

Geschäftsleitung, Bürgermeisteramt
Frau Senger  ........................................................... 8 79-11
Frau Bogdan  .......................................................... 8 79-14
Herr Müller-Hoehne  ............................................... 8 79-13

Melde- und Passwesen, Standesamt, Ordnungs- und 
Gewerbewesen, Friedhofsverwaltung
Frau Wiemann  ....................................................... 8 79-17
Herr Engelke  .......................................................... 8 79-18
Frau Förner, Frau Freitag  ....................................... 8 79-19

Bauverwaltung
Herr Einwag  ........................................................... 8 79-12
Herr Dillig  ............................................................... 8 79-25

Kasse, Gemeindesteuern und Archivwesen
Herr Meißl  .............................................................. 8 79-20
Frau Büttner  ........................................................... 8 79-21

Kämmerei, Finanzverwaltung
Herr Helmreich  ...................................................... 8 79-26
Herr Eichhorn  ........................................................ 8 79-28
Herr Stöhr  .............................................................. 8 79-27

E-Mail:
Rathaus: ..........................................poststelle@zapfendorf.de
Standesamt: .................................standesamt@zapfendorf.de
Mitteilungsblatt Redaktion: .............. redaktion@zapfendorf.de
Homepage: ................................................www.zapfendorf.de

Kommunale Verkehrsüberwachung
Telefon ...........................................................0 95 47/87 24 48
Telefax ...........................................................0 95 47/87 24 52
E-Mail: ....................... verkehrsueberwachung@zapfendorf.de

Notdienste
Polizei .................................................................................110
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt ...................................112
Giftnotruf ...............................................................0 89/1 92 40
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ......................................116 117
(weiter Informationen, s. Bereitschaftsdienste)
Wasserrohrbruch ...........................................01 70/7 93 61 06
Strom bei Störung ........................................09 41/28 00 33 66
Gas bei Störung ..........................................09 41/28 00 33 55
Abwasserbeseitigung ....................................01 60/3 05 13 02

Gemeindebücherei Zapfendorf.......Tel. 0 95 47/60 36 24
(weitere Informationen siehe Gemeindebücherei)

Warmwasser- u. Freizeitbad Aquarena ...Tel. 0 95 47/86 71
(weitere Informationen siehe Freizeitbad Aquarena) 

Kindertagesstätten
Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus Zapfendorf
Kindergarten
Am Bergacker 35 ...................................Tel. 0 95 47/ 70 20
Waldkindergarten ..............................Tel. 0151/72 60 31 27
E-Mail:
st-christophorus.zapfendorf@kita.erzbistum-bamberg.de
Krippe Käferhaus
Am Bergacker 41 ...........................Tel. 0 95 47/ 8 70 59 74
E-Mail:
Krippe-st-christophorus.zapfendorf@kita.erzbistum-
bamberg.de
Krippe Wiesenhaus
Steinbergweg 10 ...............................Tel. 0 95 47/ 8 70 252
E-Mail:
krippe-wiesenhaus.zapfendorf@kita.erzbistum-bamberg.de
Gemeinsame Homepage:   
www.kita-st-christophorus-zapfendorf.de

Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus Zapfendorf
Schulstraße 2 ............................................... Tel. 0 95 47/86 43
E-Mail: st-franziskus.zapfendorf@kita.erzbistum-bamberg.de
Homepage: www.kita-st-franziskus-zapfendorf.de

Grund- und Mittelschule Zapfendorf
Schulstraße 7 ..................................................Tel. 0 95 47/3 22
Telefax ................................................................ 0 95 47/52 49
E-Mail: sekretariat@schule-zapfendorf.de
Homepage:
www.zapfendorf.de/leben/grund-und-mittelschule-zapfendorf/

Pfarrämter
Kath. Pfarramt, Zapfendorf, Herrngasse 2
Öffnungszeiten:
Mo., Do., Fr. ........................................... 09:00 – 11:00 Uhr
Di. .......................................................... 15:30 – 17:30 Uhr
(Änderungen vorbehalten, s. kirchl. Nachrichten)
Tel. 0 95 47/2 47, Fax 0 95 47/92 16 33
E-Mail: pfarrei.zapfendorf@erzbistum-bamberg.de
Homepage: www.pfarrei-zapfendorf.de oder
www.pfarrei-kirchschletten.de
Kath. Pfarramt, Breitengüßbach, Kirchplatz 2
(zuständig für den Gemeindeteil Sassendorf)
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. ..................................................  09:00 - 12:00 Uhr
Fr.  .......................................................... 15:30 - 18:30 Uhr
(Änderungen vorbehalten, s. kirchl. Nachrichten)
Tel. 0 95 44/98 79 09-0 (Seelsorge 98 79 09-5)
E-Mail: st-leonhard.breitenguessbach@erzbistum-bamberg.de
Homepage: www.pfarrei-breitenguessbach.de

Evang.-luth. Pfarramt, Zapfendorf, Oberweg 2
Öffnungszeiten:
Mi. ................................................................ 08:00 – 12:30 Uhr
Fr. ................................................................. 08:00 – 12:00 Uhr
(Änderungen vorbehalten, s. kirchl. Nachrichten)
Tel. 0 95 47/3 06, Fax 0 95 47/92 15 39
E-Mail: pfarramt-zapfendorf@elkb.de
Homepage: www.dekanat-michelau.de

Notariat Dr. Fackelmann
Bahnhofstraße 56,
96231 Bad Staffelstein ........................ Tel. 0 95 73/92 28-0
Sprechtag in Zapfendorf im Rathaus ist jeweils der 1. 
Montag im Monat. Terminvereinbarung über das Notariat 
ist erforderlich!
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Corona-Regelungen im Rathaus
Es besteht keine Maskenpflicht für den Zutritt zu den 
Dienststellen des Marktes Zapfendorf.
Wir bitten darum, sich eigenverantwortlich weiterhin an die 
bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen (Abstand, 
Hust- und Niesetikette) zu halten. Herzlichen Dank.
Bitte nehmen Sie vorrangig Kontakt per Telefon, Post 
oder E-Mail auf. In vielen Fällen wird es möglich sein, 
das Anliegen ohne persönliche Vorsprache zu erledigen.

Ihr Kontakt ins Rathaus:
Telefon: 0 95 47 / 879-0, E-Mail: poststelle@zapfendorf.de

Redaktionsschlusshinweis
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am

Freitag, den 20.01.2023.
Annahmeschluss für Textbeiträge ist am

Freitag, den 13.01.2023, 10:00 Uhr
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 12 oder per E-Mail 
an:  redaktion@zapfendorf.de
Wir bitten um Beachtung, dass später eingehende Texte 
nicht mehr berücksichtigt werden können.

Fälligkeit Wassergeld
Bitte beachten Sie, dass der nächste Abschlag für das 

Wassergeld am
31.12.2022

fällig ist!
Falls Sie uns keine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
bitten wir um pünktliche Bezahlung, damit die Festsetzung 
von Mahngebühren und Säumniszuschlägen vermieden 
werden kann.

- 
7. Änderung des Flächennutzungs- und 

Landschaftsplanes des Marktes Zapfendorf 
 

Bekanntgabe der erneuten öffentlichen Auslegung der Entwürfe sowie der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 a Abs. 3 i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Nach Durchführung der Bürgerbeteiligung gemäß § 4 Abs.1 BauGB und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB hat der Marktge-
meinderat Zapfendorf in seiner Sitzung am 08.12.2022 die entsprechend der Abwägungser-
gebnisse geänderten Entwürfe sowohl des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
dorf GE Nord - mit Umweltbericht 
als auch der 7. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes des Marktes Zapfen-
dorf mit Erläuterungsbericht, jeweils in der Fassung vom 25.11.2022, gebilligt und die erneute 
öffentliche Auslegung nach § 4 a Abs.3 i.V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 
Dabei dürfen entsprechend § 4 a Abs. 3 Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur zu den geänder-
ten oder ergänzten Teilen des Bebauungsplans abgegeben werden.  
 
Das Planungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Sassendorf und wird im Westen, Nor-
den und Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen und Wald sowie im Süden von beste-
hender Bebauung (insbesondere vom Gewerbebetrieb der Antragsteller) begrenzt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung 
Sassendorf:  
Fl.Nr. 536   landwirtschaftliche Fläche (Acker) 
Fl.Nr. 537  landwirtschaftliche Fläche (Grünland) 
Fl.Nr. 9 Teilfläche Flurweg 
 
 

 
 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist erneut durchzuführen. 
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Die vorgenannten Planentwürfe liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum 
 

vom 09. Januar 2023 bis einschließlich 09. Februar 2023 
 

im Rathaus des Marktes Zapfendorf, Herrngasse 1, 96199 Zapfendorf, Zimmer Nr. 13, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.  
 
Die Auslegung geschieht mit dem Hinweis, dass jedermann während der Auslegungsfrist Be-
denken oder Anregungen zu dem Planentwurf vorbringen kann. 
 
Im selben Zeitraum erfolgt die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Abs.2 BauGB. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs.2 BauGB sowie die auszulegenden 
Unterlagen sind während der Auslegungsdauer gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB im Internet auf der 
Seite des Marktes Zapfendorf unter Bekanntmachungen eingestellt und können unter der Ad-
resse www.zapfendorf.de eingesehen und über folgende Adresse abgerufen werden:  
https://www.zapfendorf.de/meine-gemeinde/bauen-wohnen/laufende-bauleitplanverfahren/ 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift) bei der Verwaltung vorgebracht werden. Dabei dürfen entsprechend § 4 a Abs. 3 Satz 
2 BauGB Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Bebauungsplans 
abgegeben werden. Es besteht während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung. Da das Ergebnis über die Behandlung der Anregungen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemäß § 4a Abs.6 Satz 1 
BauGB bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben können, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der genannten Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist. 
 
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor: 
 

Schutzgut Art der vorhandenen Informationen 
 

Mensch 

- Beeinträchtigung durch die Bewirtschaftung angrenzender landwirt-
schaftlicher Flächen und den örtlichen Verkehr "Am Felsenkeller" 

- Zunahme von Lärmimmissionen und Luftschadstoffe durch zusätzliches 
Verkehrsaufkommen und Betriebsstättenerweiterung 

- Gebietseingrünung dient als Abschirmung 
- festgelegte Schallimmissionskontingente tragen zur Minimierung der 

Lärmbeeinträchtigungen bei 
 

Tiere und  
Pflanzen; 
biologische Viel-
falt 

- Gehölze oder andere Strukturen, die als Lebensraum dienen könnten, 
fehlen vor Ort, die biologische Vielfalt ist gering 

- Hinweise auf schützenswerte Artenvorkommen (Rotmilan) wurden aus-
geräumt, Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG liegen nicht vor 

- kein Einfluss auf natürliche oder naturnahe Biotope 
- die geplante Gebietseingrünung sorgt dafür, dass Baumaßnahmen 

nicht direkt an potenzielle Lebensräume außerhalb des 
Planungsgebiets heranreichen 

- es werden Lebensraumstrukturen geschaffen, die zu einer deutlichen 
Erhöhung der biologischen Vielfalt beitragen, dazu zählen im 
Wesentlichen die geplanten Gehölzstrukturen, die extensive 
Streuobstwiese und das naturnahe Retentionsbecken 
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Boden 

- durch Baumaßnahmen werden das Bodengefüge sowie die 
Funktionsfähigkeit des Bodens im Hinblick auf das Puffer- und 
Filtervermögen weitgehend zerstört 

- hohe Bodenversiegelung durch Bebauung und Verkehrsflächen 
- Schädigung aufgrund notwendiger Geländeanpassungen 
- in Folge der festgesetzten Grünflächen zumindest Teilbereiche ohne 

Beeinträchtigungen 
- zukünftig keine weiteren landwirtschaftlichen Bodeneinträge 

 

Wasser 

- Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung/ 
Bebauung 

- oberflächige Einleitung von Niederschlagswasser (Versickerung) 
vorgesehen  

- die geplante Gebietseingrünung bietet Wasserspeicherpotentiale, die 
zur Reduzierung des Oberflächenabflusses beitragen, Gehölze und 
Wiesenflächen dienen als Wasserspeicher, ebenso die Anlage eines 
naturnahen Retentionsbeckens 

- landwirtschaftliche Einträge im Planbereich entfallen 
 

Fläche 

- direkte Anbindung an die bestehende Siedlungsstruktur, daher nur ge-
ringe Erschließungsmaßnahmen erforderlich 

- mehr Flächenverbrauch durch geplante Gebietseingrünung aus Natur-
schutzsicht notwendig, da Rückzugsorte für die heimischen Tierwelt ge-
schaffen werden 

 

Landschaft  
 

- keine bestehende Bausubstanz vorhanden 
- Landschaftsbildveränderung durch Geländeanpassungen und neue 

Baustruktur  
- Beeinträchtigung bestehender Sichtbeziehungen 
- angrenzende landwirtschaftliche Flächen bestehen weiterhin und bilden 

mit der geplanten Gebietseingrünung eine wirksame optische Trennung 
- Festsetzungen zu Baukörpern und der künftigen Gebäudestruktur mil-

dern die visuellen Beeinträchtigungen 
- vorhandenen Wegebeziehungen bleiben erhalten 

 

Luft / Klima 

- Vorbelastungen durch angrenzende Straßen und bestehende Betriebs-
stätte 

- Plangebiet hat keine Funktion als lufthygienischer Ausgleichsraum  
- Zunahme der örtlichen Luftschadstoffbelastungen durch Individual- und 

Lieferverkehr 
- großräumige, für das globale Klima relevante Auswirkungen sind nicht 

zu erwarten; jedoch kleinräumige Effekte durch nicht unerheblich 
Versiegelung und Bebauung (Veränderung der Luftfeuchte infolge 
höherer Verdunstung)  

- die geplante Durchgrünung trägt durch Beschattung und 
Wasserspeicherung zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas bei 

 
Kulturgüter / 
sonstige 
Sachgüter 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter werden nicht beeinträchtigt 

 
Wechselwirkun-
gen 

Es sind keine Wechselwirkungen ersichtlich, die im Zusammenspiel eine 
erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

 
Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 
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Kulturgüter / 
sonstige 
Sachgüter 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter werden nicht beeinträchtigt 

 
Wechselwirkun-
gen 

Es sind keine Wechselwirkungen ersichtlich, die im Zusammenspiel eine 
erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

 
Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) wird im Rahmen dieser Bauleitplanverfahren nicht durchgeführt. 
 
Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-

verwaltung. 
 
Markt Zapfendorf, 13.12.2022 
 
 
Senger 
Erster Bürgermeister 
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Bebauungsplan „Zapfendorf - Süd III“
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
Der Marktgemeinderat des Marktes Zapfendorf hat mit 
Beschluss vom 08.12.2022 den Bebauungsplan „Zapfen-
dorf – Süd III“ mit Begründung in der Fassung vom 
24.10.2022 als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung 
beim Markt Zapfendorf, Herrngasse 1, 96199 Zapfendorf 
jeweils von Montag bis Freitag während der Dienststunden 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Da 
die Erstellung der Satzung nach § 13b BauGB erfolgte, 
wurde gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von Umweltprüfung 
und Umweltbericht sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung abgesehen. Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird gemäß § 215 
Abs. 2 BauGB hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber dem Markt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird.
Markt Zapfendorf, 08.12.2022
Michael Senger
Erster Bürgermeister

Räum- und Streupflicht der Bürger 
in der Winterzeit

Nach § 10 der Verordnung des Marktes Zapfendorf über die 
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter besteht zu folgenden 
Zeiten Räum- und Streupflicht:
Werktage:  ....................................... von 07:00 bis 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertage:  ...................... von 08:00 bis 20:00 Uhr
Die Räum- und Streupflicht trifft die Eigentümer von Grund-
stücken (bebauter und auch unbebauter Grundstücke), 
die innerhalb der geschlossenen Ortslage an öffentliche 
Straßen angrenzen (Vorder- und Hinterlieger). Die Nicht-
beachtung der Räum- und Streupflicht kann zu erheblichen 
Schadensersatzforderungen bei Unfällen führen.
Die Verpflichteten haben den Gehsteig oder in Ermangelung 
einer solchen Befestigung eine dem Fußgängerverkehr 
dienende Gehbahn am Rande der öffentlichen Straße 
von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- und Eis-
glätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, 
Splitt) oder ätzenden Mitteln (z. B. Tausalz) zu bestreuen 
oder das Eis zu beseitigen. Diese Sicherungsmaßnahmen 
sind bis 20:00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Ver-

Bekanntmachung der Widmung 
von Gemeindestraßen in der 
Gemarkung Zapfendorf

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 08.12.2022 
beschlossen, folgende Straßen zu widmen bzw. Straßenteil-
stücke umzustufen.

Widmungsverfügung
Im Gemeindegebiet von Zapfendorf im Gemeindeteil 
Zapfendorf werden folgende Straßen bzw. Straßenteilstücke 
gemäß Beschluss aus der Marktgemeinderatssitzung vom 
08.12.2022 gewidmet bzw. umgestuft.

a) Ortsstraßen
Am Wasserberg
Fl.Nr. 311
Anfangspunkt: Fl.Nr. 481 (Ortsstraße Nr. 24, Reuther Weg) 
auf Höhe der Fl.Nr. 311/11 (Am Wasserberg 2)
Endpunkte: Fl.Nr. 314 (Feldweg Nr. 6, Berg Weg)
Gesamtlänge: 310 m
Baulastträger: Markt Zapfendorf.
Reuther Weg, Straße Nr. 24 (Verlängerung)
Fl.Nr. 481
Neuer Endpunkt: Fl.Nr. 480 (Feldweg Nr. 8, Reutersknock 
Weg)
Verlängerung der Straße um 37 m, neue Gesamtlänge jetzt 
1040 m
Baulastträger: Markt Zapfendorf.

b) Öffentliche Feld- und Waldwege
Durch den Ausbau der vorstehenden Ortsstraßen haben 
sich die Längen und die Anfangspunkte bei den nach-
folgenden Feldwegen geändert und die Widmungsein-
tragungen müssen deshalb geändert werden.
Feldweg Nr. 5, Klingengraben Weg (Verkürzung)
Fl.Nr. 300
Neuer Anfangspunkt: Fl.Nr. 311 (Ortsstraße Am Wasser-
berg)
Verkürzung des Weges um 35 m, neue Gesamtlänge jetzt 
230 m.
Feldweg Nr. 8, Reutersknock Weg (Verkürzung)
Fl.Nr. 480
Neuer Anfangspunkt: Fl.Nr. 481 (Ortsstraße Nr. 24, Reuther 
Weg) auf Höhe Fl.Nr. 311 (Ortsstraße Am Wasserberg)
Verkürzung des Weges um 37 m, neue Gesamtlänge jetzt 
668 m.

c) Beschränkt öffentliche Wege
Weg von der Straße „Am Wasserberg“ zum Feldweg (selb-
ständiger Geh- und Radweg)
Widmungsbeschränkung: nur für Fußgänger
Fl.Nr. 313 TFl., 311/17 und 311/6
Anfangspunkt: Fl.Nr. 314 (Feldweg Nr. 6, Berg Weg)
Endpunkt: Fl.Nr. 311 (Ortsstraße „Am Wasserberg“)
Länge: 46 m
Anfangspunkt: Fl.Nr. 311 (Ortsstraße „Am Wasserberg“)
Endpunkt: Fl.Nr. 310
Länge: 14 m
Gesamtlänge: 60 m
Baulastträger: Markt Zapfendorf.
Zapfendorf, 09.12.2022
Michael Senger
Erster Bürgermeister
Die Widmungsunterlagen können in der Zeit vom 27.12.2022 
bis einschließlich 27.01.2023 innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden im Rathaus Zapfendorf, Herrngasse 1, 
eingesehen werden.
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1. Erläuterungen zur Teilnehmergemeinschaft, Auf-
gabenverteilung im Vorstand, Entschädigung der 
Vorstandsmitglieder

1.1. Erläuterungen und Bestimmungen zu §§ 16 – 26 
Flurbereinigungs gesetz –FlurbG–, Art. 2 und 4 
AGFlurbG sowie zu den Vollzugsbestimmungen

1.2. Bestellung des „örtlich Beauftragten der Vorsitzenden 
des Vorstands“

1.3. Bestellung des Wegebaumeisters
1.4. Bestellung des Pflanzmeisters
1.5. Sitzungen des Vorstands
1.6. Entschädigung der ehrenamtlichen Vorstands-

mitglieder
1.7. Verpflichtung von Vorstandsmitgliedern
2. Kassen- und Rechnungswesen, Vorschüsse 

(später Beiträge), Verrechnungssätze für Eigen-
leistungen der Teilnehmer (Arbeitsleistungen)

2.1. Bestimmungen über Leistungen der Teilnehmer 
(Arbeitsleistungen)

2.2. Bestellung der Kassenprüfer
3. Datenschutz
4. Sonstiges
4.1. Meldung von Haftpflichtschadensfällen und Arbeits-

unfällen
4.2. Öffentliche Zustellung an Beteiligte mit unbekanntem 

Aufenthalt
4.3. Hinterlegung der Beschlussniederschriften
4.4. Bekanntmachungen
4.5. Bekanntmachung dieser Niederschrift
5. Informationen zum Stand des Verfahrens
6. Verschiedenes
6.1. Wertermittlung der Einlageflurstücke
6.2. Bekanntgabe des Verzichts auf die Durchführung 

einer Wertermittlung
6.3. Kaufpreis bei Grundstücksabtretungen für gemein-

schaftliche und öffentliche Anlagen
Eine Kopie der Niederschrift, die Datenschutzgeschäfts-
ordnung des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
und die Satzung des Verbandes für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken – VLE – liegen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten aus:

vom 09.01.2023 mit 23.01.2023
im Rathaus des Marktes Rattelsdorf, Grabenstraße 26, 
96179 Rattelsdorf. Nach diesem Zeitpunkt können o. a. 
Unterlagen beim örtlich Beauftragten, Herrn Hans-Jürgen 
Scheerbaum, eingesehen werden.
Bamberg, 30.11.2022
gez. Gudrun Kraus

Grüngutsammelplatz
Der Grüngutsammelplatz in Zapfendorf an der Kreisstraße 
nach Kirchschletten ist geöffnet

Samstag, 07.01.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr,

Samstag, 21.01.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr.
Es ist verboten, Grüngutabfälle über den Zaun zu werfen!
Verstöße werden zur Anzeige gebracht!

Fundsachen
In den letzten Wochen wurden folgende Fundsachen beim 
Markt Zapfendorf abgegeben:

Wann? Was? Fundort
07.11.2022 Goldfarbene Kette mit silbernen Ring (46/22)

Herrngasse 2, vor dem kath. Pfarramt
09.11.2022 Rotes Herrenrad 26 Zoll (47/22)

Wiesenweg Zapfendorf

hütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz erforderlich ist. Die geräumten Schnee- oder Eisreste 
(Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der 
Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Das Räum-
gut darf nicht auf die Straßenfläche geräumt werden. 
Dies gefährdet den Verkehr und erschwert nur unnötig die 
Winterdienstarbeiten. Abflussrinnen, Hydranten, Kanal-
einlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der 
Räumung freizuhalten.
Wir bitten zudem die Verkehrsteilnehmer um gegen-
seitige Rücksicht.
Die Verordnung steht auf der Homepage des Marktes 
Zapfendorf unter folgendem Link zur Einsicht zur Verfügung:
https://www.zapfendorf.de/fileadmin/documents/Rathaus_
Buergerservice/Buergerservice/Satzungen_Verordnungen/
Strassenreinigungs-_und_Sicherungsverordnung.pdf

Freiwillige Feuerwehr Oberoberndorf e.V.
Samstag, 14.01.2023
17:30 Uhr, Jahreshauptversammlung im Gemeinschafts-
raum der Freiwilligen Feuerwehr.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Bericht des Vorstands
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Kommandanten
7. Neuwahl des 1. Kommandanten
7.1 Neuwahl des 2. Kommandanten
8. Neuwahl der Vorstandschaft
9. Ehrung
10. Wünsche und Anträge
11. Schlusswort
Zu dieser Versammlung werden alle aktiven und passiven 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberoberndorf herz-
lich eingeladen. Für die aktiven Feuerwehrkameraden ist 
das Erscheinen Dienstpflicht.
Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr Sassendorf
Donnerstag, 05.01.2023
19:30 Uhr, Jahreshauptversammlung im Mehrzweckge-
bäude Sassendorf.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Bericht des Kommandanten
7. Grußworte
8. Wünsche und Anträge
Zu dieser Versammlung ergeht recht herzliche Einladung an 
alle aktiven und passiven Mitglieder.
Die Vorstandschaft

Teilnehmergemeinschaft Rattelsdorf
Dorferneuerung Rattelsdorf
Markt Rattelsdorf, Landkreis Bamberg
Gz. A2-TG 7522

Bekanntmachung

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat in seiner nicht 
öffentlichen Sitzung vom 29.11.2022 Beschlüsse gefasst 
und Feststellungen getroffen über:
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Seit dem 1. Oktober 2009 ist - auf Wunsch der Länder - 
gemäß § 23 Abs. 1 der 1. SprengV auch das Abbrennen von 
Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Reet- und Fachwerk-
häusern verboten. Die Regelung ist unmittelbar geltendes 
Recht.
Konsequenzen bei Zuwiderhandlung
Verstöße gegen die sprengstoffrechtlichen Bestimmungen 
können jeweils als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden. Der Umgang mit nicht 
zugelassenem Feuerwerk ist als Straftat mit Freiheitsstrafe 
bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bei wissentlicher 
Gefährdung von Personen oder Sachen von bedeutendem 
Wert kann auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren erkannt 
werden.

Verunreinigung durch Hundekot – 
freilaufende Hunde

Leider häufen sich wieder Beschwerden, dass Hunde-
besitzer die Hinterlassenschaft Ihres Hundes nicht 
ordnungsgemäß entsorgen.
Alle Hundebesitzer sollten zur Hundekotentsorgung bei 
jedem Spaziergang eine Plastiktüte mitführen oder die 
Beutel der aufgestellten Hundetoilettenspender nutzen.
Der Hundekotbeutel muss bis zum nächsten öffentlichen 
Abfallbehälter mitgenommen werden, ist dieser bereits 
voll, ist der Beutel zuhause in der Restmülltonne zu 
entsorgen. Die Entsorgung der Hundekotbeutel in der 
Natur, im Wald oder in der Flur und in Sträuchern ist 
nicht Sinn der Sache! Die Plastiktüten verrotten nicht 
und belasten die Umwelt dauerhaft.
Bedenken Sie bitte, dass eine Gesundheitsgefährdung 
für Mensch und Tier von Hundekot ausgeht. Auch die 
Landwirte sind in erheblichem Maß durch Verkotung 
von Futterpflanzen betroffen. Zum einen die persönliche 
Kontamination bei der Ernte, zum anderen die schlechte 
Futterqualität.
Die Verschmutzung durch Hundekot stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar und kann gemäß der Straßen-
reinigungsverordnung des Marktes Zapfendorf mit 
einem Bußgeld von bis zu 1.000 € geahndet werden.
Der Markt Zapfendorf möchte sich ausdrücklich bei den 
vielen Hundebesitzern bedanken, welche die Hinter-
lassenschaften Ihrer Vierbeiner bereits jetzt schon 
ordnungsgemäß entsorgen. Es wäre sehr wünschens-
wert, wenn sich alle Hundebesitzer daran halten würden.
Hunde müssen sich außerdem immer im Einwirkungs-
bereich des Hundeführers befinden und jederzeit 
zurückgerufen werden können. Akzeptieren Sie, dass 
es Menschen gibt, die Angst vor Hunden haben. Rufen 
Sie Ihren Hund zu sich, wenn Ihnen Andere begegnen. 
Im Zweifel leinen Sie Ihren Hund an! Dies gilt besonders 
bei der Begegnung mit Kindern, Joggern, Radfahrern 
oder Menschen, die ihrerseits Tiere mitführen.
Innerhalb der geschlossenen Ortschaft sollten Hunde 
immer an der Leine geführt werden. Sie haben damit 
Ihren Hund besser unter Kontrolle, können unmittelbar 
und wirksam gegen unvorhergesehene Reaktionen vor-
gehen, wie z. B. Weglaufen, unkontrolliertes Pinkeln und 
Abkoten, Hochspringen an Passanten.

09.11.2022 Lila-grünes Damenrad 26 Zoll (48/22)
Skateboardplatz Zapfendorf

09.12.2022 Handy Samsung (51/22)
Skaterplatz Zapfendorf

Die Fundsachen liegen im Rathaus, Zimmer 8, zur Abholung 
bereit. Eine Liste sämtlicher Fundsachen finden Sie unter: 
http://www.zapfendorf.de/rathaus-buergerservice/service/
fundsachen/

Bürgersprechstunde
Regelmäßig einmal im Monat hält Bürgermeister Michael 
Senger einen Bürgersprechtag ab. Hier steht er ausschließ-
lich den Bürgerinnen und Bürgern des Marktes Zapfendorf 
für Fragen und Anregungen zu Verfügung.
Die nächste Bürgersprechstunde findet statt am:

Montag, 16.01.2023 von 16:00 bis 18:00 Uhr
Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, bitten wir Sie um 
Voranmeldung unter der Telefonnummer 0 95 47/8 79-11 
oder -14.
Gerne können Sie Ihr Anliegen auch außerhalb der Sprech-
stunden vorbringen. Bitte vereinbaren Sie hierzu einfach 
Ihren persönlichen Gesprächstermin, ebenfalls unter o. g. 
Telefonnummer.

Rentensprechtag in Zapfendorf
Bei Fragen zu Rentenangelegenheiten oder wenn Sie 
einen Rentenantrag stellen möchten, sprechen Sie 
bitte unter der Telefonnummer 0 95 47/64 93 direkt 
bei unserem ehrenamtlichen Versichertenberater der 
Deutschen Rentenversicherung Herrn Gerhard Eger vor, 
der mit Ihnen das weitere Vorgehen abklären wird.
Neben dem Rentensprechtag in Zapfendorf steht Ihnen für
• die Auskunft und Beratung in Rentenfragen und
• die Stellung von Rentenanträgen
die Auskunfts- und Beratungsstelle der DRV Nordbayern in 
Bamberg, Promenadenstraße 1a, 96047 Bamberg zur Ver-
fügung. Terminvereinbarung unter Tel.: 09 51/98 20 80 ist 
erforderlich! Bei der Terminvergabe können Wartezeiten 
entstehen.

Notarsprechtag in Zapfendorf
Der nächste Sprechtag des Notars Dr. Fackelmann findet 
am

Montag, den 09.01.2023 ab 14:00 Uhr
im Rathaus, Zimmer 3 im Erdgeschoss, statt.
Terminvereinbarung unter Tel.: 0 95 73/92 28-0 ist erforder-
lich!

Silvester feiern – aber sicher
Der Markt Zapfendorf möchte auf die gesetzlichen 
Regelungen zum sicheren Umgang mit Feuerwerk, die im 
Sprengstoffgesetz (Gesetz über explosionsgefährliche 
Stoffe, SprengG) und in der Ersten Verordnung zum Spreng-
stoffgesetz (1. SprengV) festgelegt sind hinweisen:
Grundsätzliches Verbot
Seit Jahrzehnten besteht in der 1. SprengV ein Verbot für 
das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von 
Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. Dieses 
Verbot gilt ganzjährig und für alle Kategorien von Feuer-
werksartikeln. 
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2. Mietpreise der gemeindlichen Räumlichkeiten:
Ab 01.01.2023 gelten folgende Mietpreise:

Grund- und Mittelschule 
Zapfendorf

nw. Nutzung wirt. Nutzung

Alte Turnhalle 10,50 € 20,00 €
Neue Turnhalle 13,00 € 25,00 €
Klassenzimmer 3,50 € 6,00 €
Schulküche 10,50 € 16,00 €
Aula 7,00 € 11,00 €

Alte Schule Lauf nw. Nutzung wirt. Nutzung
Jugendräume im KG 3,50 € 6,00 €
Mehrzweckraum
mit Nebengebäude im EG

3,50 € 6,00 €

Gruppenräume im DG 3,50 € 6,00 €

MZG Oberleiterbach nw. Nutzung wirt. Nutzung
großer Saal 7,00 € 11,00 €
Nebenraum 3,50 € 6,00 €

MZG Sassendorf nw. Nutzung wirt. Nutzung
großer Saal 7,00 € 11,00 €

Feuerwehrgerätehaus
Oberoberndorf

nw. Nutzung wirt. Nutzung

Ausbildungsraum 3,50 € 6,00 €

Feuerwehrgebäude
Zapfendorf

nw. Nutzung wirt. Nutzung

Unterrichtsraum 7,00 € 11,00 €

Feuerwehrgebäude
Unterleiterbach

nw. Nutzung wirt. Nutzung

Unterrichtsraum 3,50 € 6,00 €

Gemeinschaftshaus
Reuthlos

nw. Nutzung wirt. Nutzung

Saal 3,50 € 6,00 €

Herrngasse 4 nw. Nutzung wirt. Nutzung
Raum im Erdgeschoss 3,50 € 6,00 €
Bei privater Nutzung ist der doppelte Preis der Stunden-
sätze für die wirtschaftliche Nutzung zu zahlen.
Im Mietpreis für die Räumlichkeiten in der Grund- und 
Mittelschule Zapfendorf sind künftig alle Einrichtungsgegen-
stände inkludiert. Eine gesonderte Abrechnung erfolgt 
nur noch bei Nutzung außerhalb des Schulgeländes zu 
folgenden Mietpreisen:

Geräteart
Tisch (je Stück) 6,00 €
Stuhl (je Stück) 1,50 €
Podiumsplatten (je Stück) 6,00 €
Geländer (je lfd. Meter) 0,50 €
Treppe (je Element) 2,50 €
Podiumsverkleidung 8,00 €
Rednerpult 5,00 €

Marktgemeinderatssitzung
vom 08.12.2022
Öffentliche Sitzung
1 Genehmigung der Niederschriften der letzten 

Sitzung/en
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Markt-
gemeinderatssitzung vom 17.11.2022 wurde am 22.11.2022 
im Ratsinformationssystem (§ 23 Abs. 1 Satz 2 der 
Geschäftsordnung) den Gremiumsmitgliedern als abruf-
bares Dokument zur Verfügung gestellt.
Einwendungen oder Anmerkungen wurden keine vor-
gebracht.

Vorläufige Sitzungstermine
Donnerstag, 12.01.2023
19:00 Uhr - Marktgemeinderatssitzung, im Sitzungssaal des 
Rathauses Zapfendorf.
Die Tagesordnung kann ab dem 5. Tag vor der Sitzung 
im Schaukasten vor dem Rathaus bzw. an den Bekannt-
machungstafeln im Gemeindegebiet oder unter http://www.
zapfendorf.de/rathaus-buergerservice/politik/sitzungs-
termine/ bei dem jeweiligen Sitzungstermin eingesehen 
werden. Sollte ein Sitzungstermin eingeschoben werden 
oder entfallen, wird dies rechtzeitig auf unserer Homepage 
bekanntgegeben.
Gäste und Zuhörer sind herzlich willkommen.

Finanz-, Jugend-, Kultur- 
und Sportausschusssitzung

vom 07.12.2022
Überarbeitung der Benutzungsgebühren und Nutzungen 
von gemeindlichen Räumen und Liegenschaften ab dem 
01.01.2023
Die bisherigen Regelungen zu der Nutzung der gemeind-
lichen Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr dem 
heutigen Zeitgeist. Künftig gelten folgende Regelungen:
1. Nutzungsregelungen der gemeindlichen Räumlichkeiten:
Bei privaten Veranstaltungen werden alle bestehenden 
Nutzungseinschränkungen nach Art der Veranstaltung 
aufgehoben. Künftig ist die private Nutzung der Gemein-
schaftshäuser und Feuerwehrgerätehäuser für jede/n 
Gemeindebürger/in ab 18 Jahren grundsätzlich mög-
lich. Die Beschränkung der privaten Nutzung auf die 
Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Ortschaft entfällt.
Die Entscheidungsbefugnis über die Nutzung obliegt künftig 
dem jeweils verantwortlichen Gemeinderatsmitglied der Ort-
schaft bzw. dem Kommandanten der Ortswehr. Diese sind 
für die Raumvergabe, Aufsicht, ordnungsgemäße Erfassung 
der notwendigen Angaben zur Abrechnung im Benutzer-
nachweis sowie die anschließende Abnahme bezüglich 
Sauberkeit und Unversehrtheit der Räumlichkeiten ver-
antwortlich. Es ist darauf zu achten, dass es durch die Aus-
weitung der Nutzungen zu keinen Problemen bezüglich 
Reinigung, Sachbeschädigungen, Lärm, etc. kommt und 
dass sich die Räumlichkeit für die jeweilige Veranstaltung 
eignen (Personenkreis, Anzahl der Personen, Fluchtwege, 
etc.). Im Bedarfsfall kann eine Kaution bis zu 200 € erhoben 
werden. Zur Abwicklung wird künftig ein einheitliches Form-
blatt verwendet.
In den Gemeinschaftshäusern und Feuerwehrhäusern sind 
teilweise Einrichtungsgegenstände der örtlichen Vereine 
bzw. der Dorfgemeinschaft vorhanden. Die Eigentums-
verhältnisse müssen gewahrt bleiben. Die Vermietung/
Bereitstellung dieser Einrichtungsgegenstände obliegt den 
jeweiligen Eigentümern und bleiben von der Änderung der 
gemeindlichen Nutzungsregelungen unberührt.
Die private Nutzung von Räumlichkeiten der Grund- und 
Mittelschule Zapfendorf und der Herrngasse 4 wird weiter-
hin nicht zugelassen. Die Bauhofhalle wird nicht mehr ver-
mietet. Die gewerbliche Nutzung aller gemeindlichen Räum-
lichkeiten ist ausgeschlossen.
Die Nutzung der Räumlichkeiten durch Vereine und 
Institutionen aus benachbarten Gemeinden ist im Einzelfall 
möglich. Der ortsansässige Verein bzw. die ortsansässige 
Institution hat Vorrang bei Überschneidung.
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Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt unter Berücksichtigung 
der vorab gefassten Beschlüsse den von der Planungs-
gruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, 
ausgearbeiteten Bebauungsplan „Zapfendorf Süd III“ in der 
Fassung vom 08.12.2022 als Satzung.
Die Verwaltung wird beauftragt, durch Bekanntgabe der 
Satzung deren Rechtskraft zu erwirken.
Einstimmig beschlossen: Ja 14   Nein 0  Anwesend 14

4 Widmung der Straßen im Baugebiet „Zapfendorf Ost IV“
Sachverhalt:
Nach der Fertigstellung und der Vermessung des Neu-
baugebietes „Zapfendorf Ost IV“ mit den dazugehörigen 
Straßen und Wegen in diesem Gebiet sind diese zu widmen, 
um den Gemeingebrauch festzulegen.
Im Bebauungsplan „Zapfendorf Ost IV“ sind die Straßen 
und Wege als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Der 
Markt Zapfendorf hat das nach Art. 6 Abs. 3 BayStrWG 
erforderliche Verfügungsrecht über die betroffenen Flächen.
Folgende Widmungen gem. Art. 6 Abs. 1 BayStrWG und 
damit Einträge ins gemeindliche Straßenbestandsverzeich-
nis werden festgelegt:
a) Ortsstraßen im Gemeindeteil Zapfendorf
Am Wasserberg
Fl.Nr. 311
Anfangspunkt: Fl.Nr. 481 (Ortsstraße Nr. 24, Reuther Weg) 
auf Höhe der Fl.Nr. 311/11 (Am Wasserberg 2)
Endpunkt: Fl.Nr. 314 (Feldweg Nr. 6, Berg Weg)
Gesamtlänge: 310 m
Baulastträger: Markt Zapfendorf.
Straße Nr. 24, Reuther Weg (Verlängerung)
Fl.Nr. 481
Neuer Endpunkt: Fl.Nr. 480 (Feldweg Nr. 8, Reutersknock Weg)
Verlängerung der Straße um 37 m, neue Gesamtlänge jetzt 
1040 m
Baulastträger: Markt Zapfendorf.
b) Öffentliche Feld- und Waldwege im Gemeindeteil 
Zapfendorf
Durch den Ausbau der vorstehenden Ortsstraßen haben 
sich die Längen und die Anfangspunkte bei den nach-
folgenden Feldwegen geändert und die Widmungsein-
tragungen müssen deshalb geändert werden.
Feldweg Nr. 5, Klingengraben Weg (Verkürzung)
Fl.Nr. 300
Neuer Anfangspunkt: Fl.Nr. 311 (Ortsstraße Am Wasserberg)
Verkürzung des Weges um 35 m, neue Gesamtlänge jetzt 
230 m.
Feldweg Nr. 8, Reutersknock Weg (Verkürzung)
Fl.Nr. 480
Neuer Anfangspunkt: Fl.Nr. 481 (Ortsstraße Nr. 24, Reuther 
Weg) auf Höhe Fl.Nr. 311 (Ortsstraße Am Wasserberg)
Verkürzung des Weges um 37 m, neue Gesamtlänge jetzt 
668 m.
c) Beschränkt öffentliche Wege im Gemeindeteil Zapfendorf
Weg von der Straße „Am Wasserberg“ zum Feldweg (selb-
ständiger Geh- und Radweg)
Widmungsbeschränkung: nur für Fußgänger
Fl.Nr. 313 TFl., 311/17 und 311/6
Anfangspunkt: Fl.Nr. 314 (Feldweg Nr. 6, Berg, Weg)
Endpunkt: Fl.Nr. 311 (Ortsstraße „Am Wasserberg“)
Länge: 46 m
Anfangspunkt: Fl.Nr. 311 (Ortsstraße „Am Wasserberg“)
Endpunkt: Fl.Nr. 310
Länge:14 m
Gesamtlänge: 60 m
Baulastträger: Markt Zapfendorf.

Beschluss:
Mit der Niederschrift des öffentlichen Teils der Markt-
gemeinderatssitzung vom 17.11.2022 besteht Einverständ-
nis.
Einstimmig beschlossen: Ja 13   Nein 0   Anwesend 13

2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen 
Sitzungen

Marktgemeinderatssitzung vom 24.10.2022:
Anschaffung eines Großgerätes und Radladers für den 
gemeindlichen Bauhof
Der Marktgemeinderat hat dem Kauf des Kommunal-
traktors der Marke „Steyr“ mit Mulchausrüstung, Frontlader 
und Heckcontainer gemäß dem vorliegenden Angebot der 
Fa. Lieb, Scheßlitz, zu einem Gesamtpreis in Höhe von 
304.050 € zugestimmt. Die Anschaffung der Winterdienst-
ausrüstung erfolgt über die Fa. BayWa, Bamberg, zu einem 
Angebotspreis in Höhe von 45.500 €. Der Marktgemeinderat 
stimmte einem Finanzierungskauf des Teleskop-Radladers 
der Marke „Weidemann (3080 T) zu einem Angebotspreis 
gemäß dem vorliegenden Angebot der Fa. Lieb, Scheßlitz, 
in Höhe von 97.350 € zu.
Marktgemeinderatssitzung vom 17.11.2022:
Genehmigung der Notariatsurkunde über den Erwerb der 
Landwirtschaftsfläche Fl.Nr. 175 der Gemarkung Unterleiter-
bach
Der Markt Zapfendorf hat eine Teilfläche des landwirtschaft-
lichen Grundstücks Fl.Nr. 175 der Gemarkung Unterleiter-
bach erworben. Auf diesem Grundstück ist die Ausweisung 
eines möglichen Baugebietes angedacht.
Zur Kenntnis genommen: Anwesend 13

3 Aufstellung Bebauungsplan „Zapfendorf Süd III“: 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
während der öffentlichen Auslegung und Fassung 
des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplanent-
wurf

Sachverhalt:
Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 19.05.2022 
den erneuten Aufstellungsbeschluss nach § 13 b BauGB 
für das Bauleitplanverfahren „Zapfendorf Süd III“ gefasst, 
nachdem die vorherige Planung die Ablauffrist des 
ursprünglichen § 13 b BauGB überschritten hat. In der 
Marktgemeinderatssitzung vom 23.06.2022 wurde der Ent-
wurf für die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB einstimmig vom Markt-
gemeinderat gebilligt. Die bekannten Einwände aus dem 
abgelaufenen Bauleitplanverfahren wurden in der Planung 
berücksichtigt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB wurde in der Zeit vom 18.07.2022 bis 18.08.2022 
durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB fand 
ebenfalls in der Zeit vom 18.07.2022 bis 18.08.2022 statt.
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.10.2022 
den Entwurf in der Fassung vom 24.10.2022 einstimmig 
gebilligt.
Im Zeitraum vom 07.11.2022 bis 07.12.2022 fand für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Zapfendorf Süd III“ die 
öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan 
mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt. Parallel 
dazu ist die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 07.11.2022 bis 07.12.2022 durchgeführt worden.
Die Beschlüsse des Marktgemeinderates zu den Vorbringen 
ergeben sich aus der Anlage, die der Niederschrift bei-
gefügt ist.
Die Anpassung der Darstellungen des Flächennutzungs-
planes hat gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auf dem Wege 
der Berichtigung zu erfolgen.
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Am 22.10.2020 fand zudem ein Erörterungstermin im Mehr-
zweckgebäude in Sassendorf statt.
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 
die Entwürfe in der Fassung vom 17.06.2021 gebilligt.
Im Zeitraum vom 19.07.2021 bis 20.08.2021 fand für die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“ 
und für die 7. Änderung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanes die öffentliche Auslegung der Entwürfe mit 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt. Parallel dazu 
ist die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 19.07.2021 bis 20.08.2021 durchgeführt worden.
Das Gremium war damit einverstanden, dass den 
anwesenden Zuhörern, Frau Gabriele Fösel und Herrn Josef 
Rauh, zum Tagesordnungspunkt kurz das Wort erteilt wird.
Die Beschlüsse des Marktgemeinderates zu den Vorbringen 
ergeben sich aus der Anlage, die der Niederschrift bei-
gefügt ist.
Beschluss:
Abschließend fasste das Gremium folgenden erneuten 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss:
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis von dem Beteiligungs-
verfahren nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB zum 
Bebauungsplanentwurf „Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh 
SR Fensterbau GmbH“ einschließlich der dazugehörigen 7. 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung und billigt 
die Planentwürfe zum Bebauungsplan einschließlich der 
Begründung mit Umweltbericht bzw. zur 7. Flächennutzungs- 
und Landschaftsplanänderung einschließlich dem 
Erläuterungsbericht in der Fassung vom 25.11.2022.
Die so bezeichneten Planfassungen sind von der Ver-
waltung entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich 
auszulegen.
Gleichzeitig werden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut 
beteiligt (§ 4 a Abs. 2 BauGB). Sie erhalten die Beschlüsse 
zu den Beteiligungsverfahren sowie die Planentwürfe 
einschließlich Begründung und Umweltbericht bzw. 
Erläuterungsbericht in der Fassung vom 25.11.2022.
Einstimmig beschlossen:
Ja 13   Nein 0   Anwesend 13 Persönlich beteiligt 1
Kirstin Hoh persönlich beteiligt gemäß Art. 49 GO.
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister 
Michael Senger um 20:45 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates.
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Bamberg

Veranstaltungshinweise des AELF Bamberg
Pflanzenbauveranstaltungen 2023 –
Neue Herausforderungen für die Landwirtschaft.
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Bamberg
und der Verband für Landwirtschaftliche Fachbildung (VLF)
laden alle interessierten Landwirte herzlich ein zu den Fach-
tagungen im Pflanzenbau.
Freitag, 13.01.2023 in Burgebrach, Schützenhaus,
Beginn um 09:30 Uhr – Präsenzveranstaltung.
Dienstag, 17.01.2023 in Weingarts, DJK Sportheim,
Beginn um 19:30 Uhr - Präsenzveranstaltung.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die obigen Widmungen 
und Umstufungen im Gemeindeteil Zapfendorf gemäß Art. 6 
Abs. 1 BayStrWG.
Einstimmig beschlossen: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14

5 Eingabe eines Bürgers zur Instandsetzung des 
Tiefbrunnens in Unterleiterbach vom 17.08.2022

Sachverhalt:
Herr Jürgen Tinkl, Bürger aus Unterleiterbach, hat mit 
Schreiben vom 16.08.2022 eine Eingabe zur Instandsetzung 
des Tiefbrunnens in Unterleiterbach gemacht. Er bittet den 
Marktgemeinderat darum zu beschließen, dass der still-
gelegte Tiefbrunnen in Unterleiterbach instandgesetzt und 
für die Trinkwasserversorgung wieder in Betrieb genommen 
wird.
Zum Sachverhalt ist auszuführen, dass sich der Markt-
gemeinderat Zapfendorf mit einstimmigen Beschluss vom 
13.10.2011 gegen eine Aufrechterhaltung und Sanierung 
des Unterleiterbacher Tiefbrunnens ausgesprochen hat.
Die Ortschaft Unterleiterbach ist seit 09.10.2013 vollständig 
an den Zapfendorfer Hochbehälter angeschlossen und 
erhält Wasser aus den Zapfendorfer Tiefbrunnen I und II. 
Im Notfall besteht die Möglichkeit Fernwasser von der FWO 
Oberfranken einzuspeisen. Der Tiefbrunnen in Unterleiter-
bach wurde vom Trinkwassernetz getrennt. Die mengen-
mäßige Trinkwasserversorgung von Unterleiterbach ist 
gesichert. Der Tiefbrunnen in Unterleiterbach kann noch für 
Brauch- und Löschwasserzwecke verwendet werden.
In der Marktgemeinderatssitzung vom 23.01.2014 wurde zur 
damals vorliegenden Anfrage des Landratsamtes Bamberg 
vom Marktgemeinderat Zapfendorf einstimmig beschlossen, 
dem Landratsamt mitzuteilen, dass auch die bestehende 
Trinkwasserschutzverordnung vom 30.05.1973 aufgehoben 
werden kann. Dies wurde vom Landratsamt Bamberg durch 
Aufhebungsverordnung vom 11.07.2014 (bekannt gemacht 
im Amtsblatt für den Landkreis Bamberg Nr. 8/2014 vom 
30.07.2014) anschließend vollzogen.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt in dieser Sache keine 
Änderung der bestehenden Beschlusslage.
Mehrheitlich beschlossen: Ja 13 Nein 1 Anwesend 14

6 Informationen des Ersten Bürgermeisters
Bürgermeister Senger informierte das Gremium ausführlich 
über die aktuellen Projekte und Maßnahmen des Marktes 
Zapfendorf und beantwortete die Fragen der Gremiumsmit-
glieder.
Zur Kenntnis genommen: Anwesend 14

7 Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Sassendorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fenster-
bau GmbH“: Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen während der öffentlichen Aus-
legung sowie Fassung des Billigungs- und Aus-
legungsbeschlusses

Sachverhalt:
Der Markt Zapfendorf hat in der Sitzung vom 17.09.2020 
den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Sassendorf GE Nord – Fa. Rauh SR 
Fensterbau GmbH“ gefasst sowie die Vorentwürfe zur 7. 
Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
sowie zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sassen-
dorf GE Nord - Fa. Rauh SR Fensterbau GmbH“ für die früh-
zeitige Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB gebilligt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB wurde in der Zeit vom 07.10.2020 bis 02.11.2020 
durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB fand 
ebenfalls in der Zeit vom 07.10.2020 bis 02.11.2020 statt. 



- 13 -   Nr. 25/26/2022

Weitere wichtige Informationen, Erklärvideos und Hilfe-
stellungen sind gesammelt unter www.grundsteuer.bayern.
de zusammengefasst.
1. Bei Garagen Freibetrag von 50 m² beachten
Die Bürgerinnen und Bürger erklären häufig die Nutz-
fläche ihrer Garage vollständig, ohne den hierfür vor-
gesehenen Freibetrag von 50 m² zu berücksichtigen. Bei 
der anzugebenden Nutzfläche aller einer zur Wohneinheit 
gehörenden Garagen ist in fast allen Fällen der hierfür vor-
gesehene Freibetrag von 50 m² zu berücksichtigen. So z. 
B. beim Wohnhaus mit Garage oder dem Tiefgaragenstell-
platz, der zur Eigentumswohnung gehört. In diesen Fällen 
ist nur die Fläche als Nutzfläche einzutragen, die den Frei-
betrag von 50 m² übersteigt. Ist die Fläche aller Garagen 
insgesamt z. B. nur 25 m² groß, so ist 0 m² einzutragen. 
Stellplätze im Freien und Carports müssen generell nicht 
eingetragen werden.

2. Bei Nebengebäuden Freibetrag von 30 m² prüfen
Nebengebäude, die zu einer Wohneinheit gehören, 
werden oftmals vollständig erklärt, ohne dass der Frei-
betrag von 30 m² berücksichtigt wird. Nebengebäude, 
die von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Schuppen 
oder Gartenhaus) und sich in der Nähe des Wohnhauses 
oder der Wohnung befinden, zu der sie gehören, werden 
nur angesetzt, soweit die Gebäudefläche größer als 30 m² 
ist. Es ist nur die Fläche aller Nebengebäude zusammen-
genommen als Nutzfläche einzutragen, die den Freibetrag 
von 30 m² übersteigt. Ist die gesamte Nutzfläche nicht 
größer als 30 m², so ist 0 m² einzutragen.

3. Bei Wohngebäuden grundsätzlich nur Angabe der 
Wohnfläche erforderlich
Bürgerinnen und Bürger machen bei Gebäuden, die aus-
schließlich zu Wohnzwecken dienen, oftmals Angaben zur 
Nutzfläche, obwohl nur die Wohnfläche anzugeben ist. Die 
Berechnung der Wohnfläche eines ausschließlich zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäudes richtet sich nach der Wohn-
flächenverordnung. Danach gehören Zubehörräume (wie 
z. B. Kellerräume, Waschküchen, Heizungsräume) nicht 
zur Wohnfläche und sind damit auch nicht als Wohnfläche 
zu zählen. Sie sind beim privaten Wohnhaus weder Wohn-
fläche noch Nutzfläche. Anders ist es natürlich bei ent-
sprechenden Einliegerwohnungen im Keller. Hier zählt die 
Fläche dieser Wohnung zur Wohnfläche. In diesen Fällen ist 
nur die Wohnfläche und keine Nutzfläche anzugeben.

4. Streuobstwiese, Wiesen- und Waldflurstück richtig 
erklären
Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist die 
Unterscheidung zwischen der Grundsteuer A (Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (Grund-
stücke des Grundvermögens) entscheidend. Für die Grund-
steuer A wird weiterhin ein Ertragswert gebildet, sodass 
die Einordnung im Regelfall günstiger sein dürfte. Die ent-
sprechende Einordnung ist immer anhand des Einzelfalls zu 
prüfen:
Zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören:
• aktive und ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, 

Weinbau-, Gartenbau- oder Fischereibetriebe,
• einzelne bzw. mehrere land- und forstwirtschaftliche 

Flurstücke, die verpachtet, kostenlos überlassen oder 
ungenutzt sind und

• ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzte Hof- und 
Wirtschaftsgebäude, die nicht anderweitig genutzt 
werden.
Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (mit Aus-
nahme der Hofstelle) gehören nicht zu einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft, wenn

• sie in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt 
sind, die sofortige Bebauung möglich ist und die 
Bebauung innerhalb des Plangebiets in benachbarten 
Bereichen begonnen hat oder schon durchgeführt ist 
oder

Mittwoch, 25.01.2023, Online – Zugang ohne Anmeldung 
unter
www.aelf-ba.bayern.de, Beginn um 19:30 Uhr.
Weitere Informationen und das jeweilige Tagungsprogramm 
finden Sie
im Internet unter www.aelf-ba.bayern.de.

Landwirtschaft leistet mehr Gewässerschutz
Informationsveranstaltungen zur Ausweisung der
„Roten und Gelben“ Gebiete.
Mit der neuen Gebietsausweisung und Länderregelung zur 
Düngeverordnung (AVDüV) kommen weitreichende und 
zusätzliche Vorgaben auf die betroffenen Landwirte ab 
30.11.2022 zu.
Deshalb bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Bamberg gemeinsam mit dem Wasserwirtschafts-
amt Kronach Informationsveranstaltungen hierzu an.
Montag, 30.01.2023, Online – Zugang ohne Anmeldung 
unter
www.aelf-ba.bayern.de, Beginn um 19:30 Uhr.
Mittwoch, 01.02.2023 in Staffelbach, Sportheim TSV Viktoria, 
Beginn um 19:30 Uhr in Präsenz.
Weitere Informationen und das jeweilige Programm finden 
Sie im Internet unter www.aelf-ba.bayern.de.

Bayernweiter Wettbewerb 2023: Nachhaltig 
unterwegs im hauswirtschaftlichen Betrieb
Professionelle Hauswirtschaft leistet ihren Beitrag zur Nach-
haltigkeit. Energie und Wasser sparen, Müll vermeiden, 
umweltfreundliche Verfahren anwenden sind Handlungs-
prinzipien der Hauswirtschaft. Das soll nach außen sicht-
bar werden. Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft sucht 
deshalb vom 2. Januar bis 24. März 2023 bayernweit die 
besten Beispiele aus der betrieblichen Praxis.
Der Wettbewerb richtet sich an hauswirtschaftliche Betriebe 
oder Dienstleister, die bereits erfolgreich nachhaltige 
Maßnahmen eingeführt haben. Dies kann verschiedene 
Bereiche der Hauswirtschaft betreffen wie Reinigung, 
Wäscherei, Beschaffung oder Entsorgung.
Die drei besten eingereichten Maßnahmen werden mit 
jeweils 1.000 Euro honoriert. Die Siegerehrung findet im 
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten statt. Im Anschluss werden beispielhafte 
Aktionen auf der Webseite und beim Symposium Hauswirt-
schaft im Oktober 2023 vorgestellt. Teilnehmende Betriebe 
erhalten so die Chance, sich innovativ, attraktiv und 
zukunftsorientiert zu präsentieren. Besonders eindrucks-
volle Maßnahmen können hauswirtschaftliche Fachkräfte 
motivieren, diese für den eigenen Betrieb zu übernehmen.
Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und 
Anmeldung
unter: www.stmelf.bayern.de/hwwettbewerb

Bayerisches Landesamt für Steuern
Grundsteuerreform in Bayern
Die häufigsten Fehler bei der Abgabe der Grundsteuer-
erklärung.
Bis 31. Januar 2023 müssen Eigentümerinnen und Eigen-
tümer (Stichtag 1. Januar 2022) von Grundstücken und 
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft eine Grundsteuer-
erklärung beim zuständigen Finanzamt abgeben.
Damit die Erklärungen einfach, schnell und korrekt 
abgegeben werden können, werden im Folgenden die 
häufigsten Fehler aufgezeigt, die zu einer zu hohen 
Grundsteuer führen und leicht vermieden werden 
können. Genauere Details dazu sind in den Hilfetexten 
bei der Erklärungsabgabe in ELSTER bzw. in den Ausfüll-
anleitungen zu den Vordrucken zu finden.
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Nachdem die Meldung eingegangen und geprüft ist, wird 
diese umgehend an die zuständige Stelle weitergeleitet. 
Ihre optional eingegebenen persönlichen Daten werden nur 
für eventuelle Rückfragen zu Ihrer Meldung verwendet. Bitte 
beachten Sie, dass Ihre Straßenbeleuchtungs-Störungs-
meldungen zu den üblichen Bürozeiten gelesen werden.
Ist Gefahr in Verzug, sollten Sie umgehend den zuständigen 
Netzbetreiber unter der Störungsnummer 09 41/28 00 33 66 
telefonisch informieren.

BRK-Blutspendedienst
Nächster Blutspendetermin

Mittwoch, den 04.01.2023
16:00 – 20:00 Uhr

Grund- und Mittelschule Zapfendorf,
Schulstraße 7, Zapfendorf.

Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen ein-
halten!
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blut-
spenderpass und Ihr Lichtbildausweis (Personalausweis, 
Reisepass oder Führerschein) mit.
Einlass ab 16:00 Uhr.

Fachstelle für 
pflegende Angehörige

Schulung für Alltagsbegleiter
Schulungsstart im Februar 2023 – Anmeldung ab sofort.
Der demografische Wandel verzeichnet in den nächsten 
Jahren einen weiteren Anstieg an pflege- und hilfs-
bedürftigen Menschen. Besonders in den ländlichen 
Regionen ist parallel zu dieser Ausgangssituation aber auch 
ein Wegzug der jüngeren Generation in die Großstädte zu 
beobachten.
Somit sind die pflege- und hilfsbedürftigen Bürger einer-
seits auf die Unterstützung ihrer Ehepartner und Freunde 
angewiesen. Oft sind diese aber selbst schon hochbetagt. 
Andererseits gibt es die vor Ort wohnenden, berufstätigen 
pflegenden Angehörigen, die die Versorgung der eigenen 
Familie, aber auch die Versorgung des Pflege- und Hilfe-
bedürftigen organisieren müssen. Hier kommt es oft zu einer 
Doppelbelastung. Die pflegenden Angehörigen benötigen 
hier dringend Unterstützung und Entlastung. Speziell 
geschulte, ehrenamtliche Helfer, die sog. Alltagsbegleiter, 
können hier eine wertvolle Hilfe sein.
Die Fachstelle für pflegende Angehörige der Bamberger 
Wohlfahrtsverbände vermittelt seit vielen Jahren diese 
Ehrenamtlichen in betroffene Familien. 
Sie entlasten dabei nicht nur die Angehörigen, sondern 
helfen zudem die Selbstständigkeit und die Selbst-
bestimmung der Pflegebedürftigen zu erhalten und/oder 
wiederzugewinnen und ermöglichen damit den Betroffenen, 
so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu 
können. Für die Betreuung und Begleitung erhalten diese 
Alltagsbegleiter eine Aufwandsentschädigung. Voraus-
setzung für diesen ehrenamtlichen Einsatz ist eine 40 
stündige Schulung. Inhalte sind u. a. die Themen Demenz 
und Pflegebedürftigkeit und der Umgang mit pflege-
bedürftigen Menschen.
Die nächste Schulung zum Alltagsbegleiter startet am 
3. Februar 2023 in Bamberg. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei Andrea Schmitt 
von der Fachstelle für pflegende Angehörige unter Tel.: 09 
51 / 20 83 501 oder per E-Mail info@fpa-bamberg.de

• zu erwarten ist, dass sie innerhalb von sieben Jahren zu 
anderen Zwecken, wie z. B. als Bauland, Gewerbeland 
oder Industrieland genutzt werden. Sofern die Flächen 
nicht einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
zugeordnet werden können, unterfallen diese der Grund-
steuer B. Das Wohngebäude mit Garten ist immer der 
Grundsteuer B zuzuordnen.

Was ist zu tun, wenn in der Grundsteuererklärung ein 
solcher Fehler gemacht wurde?
Die Betreffenden müssen das zuständige Finanzamt auf 
den Fehler hinweisen und den korrekten Sachverhalt über-
mitteln.

Erste Möglichkeit: Noch keinen Bescheid bekommen
a. Falls die Grundsteuererklärung elektronisch über
ELSTER abgegeben wurde:
Eine Grundsteuererklärung kann über ELSTER korrigiert 
werden, indem sie einfach nochmals vollständig über-
mittelt wird. Dazu ist wie folgt vorzugehen: Auf der Seite 
„Mein ELSTER“ unter dem Punkt „Meine Formulare“ wird 
unter der Registerkarte „übermittelte Formulare“ die 
abgegebene Grundsteuererklärung aufgeführt. Über den 
Punkt „Aktionen“ können die erfolgreich übermittelten 
Informationen in eine neue Erklärung übernommen, 
berichtigt und neu eingereicht werden.
b. Falls die Grundsteuererklärung in Papierform eingereicht 
wurde:
Die Grundsteuer ist einfach erneut in der korrigierten 
Fassung abzugeben.

Zweite Möglichkeit: Bereits einen Bescheid erhalten
Innerhalb der Einspruchsfrist kann gegen den Bescheid 
Einspruch mit Hinweis auf den Fehler eingelegt werden (z.B. 
elektronisch mittels ELSTER oder in Papierform). Sind aus 
Sicht des Steuerpflichtigen mehrere Bescheide falsch (z.B. 
Bescheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und 
den Grundsteuermessbetrag), wären gegen alle Bescheide 
jeweils eigene Rechtsbehelfe einzulegen.
Weitere Informationen – insbesondere innerhalb welcher 
Frist ein Rechtsbehelf eingelegt und an welche Behörde er 
gerichtet werden muss – sind der in den Bescheiden ent-
haltenen Rechtsbehelfsbelehrung zu entnehmen. Wird 
der Fehler erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist an das 
zuständige Finanzamt übermittelt, werden die Bescheide – 
sofern eine Korrektur verfahrensrechtlich nicht mehr möglich 
ist – grundsätzlich zumindest für die Zukunft angepasst. Wird 
der Fehler auf diese Weise vor dem 1. Januar 2025 richtig-
gestellt, haben ursprünglich fehlerbehaftete Angaben im 
Ergebnis keine Auswirkung auf die zu zahlende Grundsteuer.

Bayernwerk
Schäden oder Störungen an Straßenlampen über die 
Bayernwerk Straßenbeleuchtungs-Störungsmelder-Web-
App melden.
Defekte Straßenbeleuchtungen können ab sofort direkt über 
das Smartphone gemeldet werden. Die Web-App erreichen 
Sie direkt über den untenstehenden Link oder durch 
Scannen des QR-Codes. Zur leichteren Verwendung kann 
die Web-App als Lesezeichen gespeichert oder auf dem 
Homescreen des Smartphones abgelegt werden.

Link: https://energieportal.bayernwerk.de/
schadensmelder/reporting/09471214
Das Melden von Straßenbeleuchtungs-
schäden erfolgt ganz einfach über die Aus-
wahl der Brennstellennummer, die auf jedem 
Lampenmast aufgeklebt ist, sowie der 

Nennung eines Schadenstypens. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, die defekte Lampe über die Kartenfunktion 
auszuwählen. Haben Sie auf Ihrem Smartphone die GPS-
Funktion aktiviert, wird Ihnen der Standort der Straßenlampe 
direkt in der Karte angezeigt.
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Stellenangebot
Wir stellen für unsere Staatl. Realschulen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt ein:
Zwei IT– Spezialisten/Fachinformatiker (m/w/d)
für die Konzeption und Administration der EDV-Systeme mit 
dem Ziel, bestmögliche Voraussetzungen für den Schul– 
und Unterrichtsbetrieb zu schaffen und hierdurch die 
Digitalisierung an den Staatlichen Realschulen in Scheßlitz, 
Hirschaid und Ebrach voranzutreiben.
Wir bieten abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätig-
keiten mit eigenem Gestaltungsspielraum sowie einen 
sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst.
Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.landkreis-bamberg.de/
Stellenangebote.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online unter vor-
genanntem Link
bis spätestens 15. Januar 2023.
Ihre Ansprechpartner bei uns:
Frau Kramer, Tel.: 09 51/85-126 
(bei personalrechtlichen Fragen)
Herr Hümmer, Tel.: 09 51/85-280 (bei fachlichen Fragen).

Weihnachtsgrüße des Landrats
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
wenn wir in diesen Tagen auf das zu Ende gehende Jahr 
zurückblicken, dann hat sich bei vielen von uns ein sehr 
einschneidendes Ereignis in unsere Erinnerung ein-
gebrannt: Am 24. Februar begann der Angriff Russlands 
auf die Ukraine. Der diesjährige Heiligabend wird somit 
den Beginn des elften Kriegsmonats markieren. Monate 
voller Angst, Schrecken und unvorstellbarem Leid für viele 
Menschen waren und sind die Folge. Daneben sind selbst 
die immensen Herausforderungen der weltweiten Corona-
Pandemie in den Hintergrund gerückt.
Zum ersten Mal seit vielen Jahren müssen wir uns ernst-
haft um den Frieden in Europa sorgen. Energieknappheit, 
Inflation, Flüchtlingsaufkommen, Schieflage von Unter-
nehmen - Bund, Länder und Kommunen sind so stark 
gefordert, wie seit Jahren nicht mehr. Die Lage ist geprägt 
von Unsicherheit und Zukunftssorgen.
Resignation ist jedoch ein schlechter Ratgeber.
Der große Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stimmt 
mich sehr hoffnungsvoll und zuversichtlich. Ich bin fest 
davon überzeugt: Menschlichkeit wird die Unmenschlichkeit 
des Krieges überwinden.
Wir spüren eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Sie reicht 
von der Hilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen über 
großzügige Spendenaktionen bis hin zu zahlreichen Hilfs-
transporten in die Ukraine selbst und in unsere polnische 
Partnerregion. Auf unsere Ehrenamtlichen ist auch in 
schwierigsten Zeiten Verlass!
Das tut einfach nur gut!
Trotz andauernder Krisensituationen haben wir konsequent 
an unseren Aufgaben und Projekten gearbeitet:

- Mit einem hohen Investitionsvolumen in Bildung, Infra-
struktur und Kultur etc. sind wir verlässlicher Partner 
unserer Unternehmen in Industrie und Handwerk.

- Besonderes Augenmerk richten wir mit einem Klima-
schutzmanager, unserem Klimaanpassungskonzept und 
einer windkraftfreundlichen Regionalplanung erneut auf 
den Klimaschutz.

- Dazu passt der Antrag der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg, ein Weltagrarerbe auszuweisen. Der Land-
kreis Bamberg greift den Agenda-2030-Prozess auf und 
hat beschlossen, Ökomodellregion zu werden.

- Die Deutsche Kulturministerkonferenz hat das Projekt 
CISTERSCAPES (zisterziensische Klosterlandschaften) 
für das Europäische Kulturerbe-Siegel vorgeschlagen.

Landkreis Bamberg
Für möglichen Stromausfall rüsten
Sicherheitsbehörden stellen Weichen, um auch auf 
längere Stromausfälle vorbereitet zu sein.
Neue Notstromaggregate für die Pflegeheime der GKG, Not-
stromversorgung für vier Tankstellen im Landkreis, strom-
netzunabhängige Kommunikationswege in die Gemeinden 
und dort „Leuchttürme“ als Anlaufstellen für die Bürgerinnen 
und Bürger. - Das sind beispielhaft Weichenstellungen, mit 
denen sich der Landkreis Bamberg mit seinen Kommunen 
und den Feuerwehren nach den Worten von Landrat Johann 
Kalb für einen im Zuge der Energiekrise thematisierten 
längeren Stromausfall rüsten will.
Seit September arbeitet eine Koordinierungsgruppe am 
Landratsamt an diesem Thema. 
Zu Wochenbeginn stimmten sich der Landrat und 
die Koordinierungsgruppe unter dem Dach des 
Katastrophenschutzes mit den Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern sowie dem Netzbetreiber im Landratsamt 
ab. Schwerpunkte waren dabei die Notstromversorgung 
der Stellen des Katastrophenschutzes und der öffentlichen 
Sicherheit sowie weiterer sensibler Einrichtungen von 
Krankenhäusern bis zu den Pflegeheimen. „Weil wir im 
Ernstfall für die Notstromaggregate und für Einsatzfahr-
zeuge nicht unerhebliche Mengen an Kraftstoff benötigen, 
rüsten wir vier Tankstellen im Landkreis so um, dass 
diese auch unabhängig vom Stromnetz betrieben werden 
können“, so Landrat Kalb.
Ein Konzept für die stromnetzunabhängige Kommunikation 
von der Katastrophenschutzbehörde am Landratsamt oder 
der Rettungsleitstelle zu den Gemeinden erarbeitet die 
Kreisbrandinspektion mit Kreisbrandrat Thomas Renner. 
Dort sollen im Notfall „Leuchttürme“ als Anlaufstellen für 
die Bürgerinnen und Bürger entstehen. „Auch in den 
Gemeinden sollten Kraftstoffreserven aufgebaut werden“, 
empfahl der Kreisbrandrat.
Weil die Information der Bevölkerung bei einem flächen-
deckenden Stromausfall deutlich eingeschränkt sein wird, 
empfehlen die Sicherheitsbehörden den Bürgerinnen und 
Bürgern, sich vorausschauend über ein Verhalten vor und 
im Notfall zu informieren. Grundlegende Informationen 
stehen bereits jetzt auf dem Abschnitt „Notfallvorsorge“ der 
Homepage des Landkreises (www.landkreis-bamberg.de /
Notfallvorsorge/) bereit. 
Der Leitfaden des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe informiert zum Beispiel darüber, 
welche Nahrungsmittel für den Notfall wichtig sind. Weitere 
Infos gibt es zur „Störungsauskunft“ oder zum bundes-
weiten Warntag. 
Sobald die Gemeinden entschieden haben, wo ihre 
„Leuchttürme“ für die Bevölkerung entstehen werden, wird 
dies in eine digitale Karte eingearbeitet.

Öffnungszeiten Wertstoffhöfe
„Heiligabend“ geschlossen - Silvester geöffnet.
Der Fachbereich Abfallwirtschaft am Landratsamt Bamberg 
weist darauf hin, dass am Samstag, 24.12.2022 sämtliche 
Wertstoffhöfe geschlossen bleiben. An Silvester sind jedoch 
Anlieferungen bei allen Einrichtungen zu den üblichen 
Öffnungszeiten möglich.
Standorte und Öffnungszeiten aller elf Wertstoffhöfe sind 
im Abfallkalender oder auf unserer Internetseite unter www.
landkreis-bamberg.de/abfallwirtschaft veröffentlicht.
Bei Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises 
Bamberg unter den Rufnummern 09 51/85-706 bzw. -708 
gerne zur Verfügung.
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Rettungsdienst
Unfall, lebensbedrohliche Erkrankungen
(Notarzt, Krankentransport, Berg- u. Wasserrettung)
Rettungsleitstelle  ...................................................  Tel. 112

Ärztl. Notfalldienst
Erkrankungen, derentwegen ich zu meinem Hausarzt ginge.
(Allgemeinarzt, HNO-Arzt, Augenarzt, Frauenarzt, Kinder-
arzt, Chirurgen)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  .......................  Tel. 116 117
Bereitschaftspraxis Scheßlitz
Oberend 31, 96110 Scheßlitz, Tel. 0 95 42/7 74 38 55
Öffnungszeiten:
Mi.  ................................................... 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Fr.  .................................................... 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sa., So., Feiertage  .......................... 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Bereitschaftspraxis Klinikum Bamberg
Buger Str. 80, 96049 Bamberg, Tel. 09 51/7 00 20 70
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.  ........................................... 19:00 bis 21:00 Uhr
Mi.  .......................................................... 14:00 bis 21:00 Uhr
Fr.  ........................................................... 14:00 bis 21:00 Uhr
Sa., So., Feiertage  ................................. 09:00 bis 21:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Rufbereitschaft des notdiensthabenden Zahnarztes von 
00:00 bis 24:00 Uhr. Behandlungszeit in der Praxis von 
10:00 bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr.
Homepage: www.notdienst-zahn.de
Notdienst-Servicenummer Tel. 0 800/6 64 92 89

Apotheken Notdienst
www.lak-bayern.notdienst-portal.de
Notdienst-Servicenummer, Tel. 0 800/0 02 28 33
Der nächste Apotheken Notdienst der Sonnen-Apo-
theke Zapfendorf, Bamberger Str. 23, Zapfendorf, ist am 
04.01.2023.

Autismus-Kompetenzzentrum 
Oberfranken

Wir bieten Beratung für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte 
an. Die Beratung erfolgt nach Terminvereinbarung unter Tel.: 0 
95 72/6 09 66-0. Auch anonyme Beratung kann erfolgen.
Nummer gegen Kummer
Gesprächs-, Beratungs- und Informationsangebot anonym 
und kostenlos. Weitere Info unter:
www.nummergegenkummer.de
Kinder- und Jugendtelefon:
0 800/1 11 03 33, Mo. – Sa. 14:00 bis 20:00 Uhr
Elterntelefon:
0 800/1 11 05 50, Mo. – Fr. 09:00 bis 11:00 Uhr,
Di. u. Do. 17:00 bis 19:00 Uhr
Das Elterntelefon ist neben dem üblichen Angebot mit den 
„Frühen Hilfen vor Ort“ vernetzt, die insbesondere jungen 
Eltern in schwierigen Situationen Hilfe anbieten können.
Beratung auch bei Mobbing oder Abzocke im Internet.

Hilfe bei Gewalt gegen Frauen
Tel. 0 80 00/11 60 16, vertraulich, kostenfrei und rund um 
die Uhr. Weiter Info unter: www.hilfetelefon.de

- Wir entwickeln einen leistungsfähigen öffentlichen 
Personennahverkehr als Meilenstein unserer neuen 
Mobilität.

- Besonders stolz dürfen wir auf die Entwicklung unseres 
Cleantech Innovation Parks auf dem Gelände des 
früheren Michelin-Reifenwerkes in Hallstadt sein. Ein 
bayerisch-niederländisches Forschungslabor, gestartet 
von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und 
dem Prinzen von Oranien-Nassau, ist nur eines von 
zahlreichen Projekten, die uns bei der Transformation 
der Autozulieferindustrie helfen werden. Idealer Partner 
unseres Cleantech Innovation Park wird das Projekt 
transform EMN der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg.

- Als einer der ersten Gesundheitsregionen plus in Bayern 
arbeiten wir mit der Gemeinnützigen Krankenhausgesell-
schaft und deren Pflegeeinrichtungen konsequent an 
der Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und 
Bürger.

- Trotz der schwierigen gesamtpolitischen Lage entwickeln 
sich unsere regionalen Strukturdaten sehr erfreulich. Die 
Arbeitslosigkeit bleibt niedrig, die Schulden sinken, Ein-
wohnerzahl und Umlagekraft steigen an.

Das alles haben wir nur erreichen können, weil sich 
viele Menschen gemeinsam für unser Bamberger Land 
engagieren.
Ich bedanke mich bei unseren Gemeinden, bei den Kirchen, 
bei den Sozialpartnern, bei verbundenen Organisationen 
und Zweckverbänden, bei unserer Gemeinnützigen 
Krankenhausgesellschaft, bei den Beschäftigten in der 
Pflege, bei allen ehrenamtlich Tätigen und nicht zuletzt bei 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - bei allen, die 
für die hohe Lebensqualität sorgen und dazu beigetragen, 
dass unser Landkreis liebens- und lebenswert bleibt.
Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und 
ein erfülltes Jahr 2023!
Herzlichst
Ihr Johann Kalb
Landrat
Ratsvorsitzender der 
Europäischen Metropolregion Nürnberg

Weihnachtsurlaub Praxis Braun 
Unsere Praxis ist vom 02.01.2023 bis 06.01.2023 geschlossen.

Vertretung Dr. Ott in Zapfendorf.

Wir wünschen allen unseren Patienten  
frohe und  besinnliche Weichnachtsfeiertage.  

Sylvia Braun mit Team

Arztpraxis Maria Hünermund
Wegen Urlaub ist unsere Praxis von 

Montag, den 02.01.2023 bis einschließlich 
Freitag, den 06.01.2023 geschlossen. 

Ab Montag, den 09.01.2023 sind wir wieder für Sie da.

Unsere Vertretung übernehmen für KV- und HZV-Patienten  
Landarztpraxis Dr. Berndt, Dr. Schulten in Ebensfeld. 

Für KV-Patienten zusätzlich auch Dr. Vidojevic in Ebensfeld.
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Wir laden alle Schülerinnen, Schüler und Interessierte ein, 
die zum Schuljahr 2023/24 die erfüllte Vollzeitschulpflicht, 
einen Mittelschulabschluss, den Mittlerem Schulabschluss 
erreicht haben oder als Quereinsteiger bei uns starten 
wollen. Wir freuen uns auf das erste Kennenlernen an 
unserer Schule.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 09 51/9 55 80 20 
oder unter www.bfs-mariahilf.de

Bücherei

Bücherei Markt Zapfendorf
Schulstraße 7
Tel.: 0 95 47/60 36 24
E-Mail: buecherei@zapfendorf.de
Mediensuche, Verlängerungen 
und Reservierungen auch unter 

www.zapfendorf.de/leben/kinderbetreuung-bildung/
gemeindebuecherei/

In den Weihnachtsferien ist die Bücherei geschlossen!
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern schöne 
Weihnachtstage mit viel Zeit zum Lesen und alles Gute für 
das Jahr 2023! Die erste Ausleihe 2023 findet am Dienstag, 
den 10.01.2023 statt.

Öffnungszeiten:
Dienstag von 17:00 – 19:00 Uhr
Samstag von 15:00 – 17:00 Uhr

Kath. Seelsorgebereich Main-Itz
Das Pfarrbüro ist vom 24.12.2022 bis einschließlich 
06.01.2023 wegen Urlaub geschlossen.
Das Pfarrbüro Zapfendorf ist wegen Fortbildung am 
Freitag, den 20.01.2023 geschlossen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sternstunden sind wichtige Ereignisse. An ihnen ent-
scheidet sich schicksalshaft die Zukunft. In den ver-
gangenen Monaten gab es viele solcher Sternstunden, die 
uns in der Gesellschaft an Entscheidungen geführt haben 
und die sich im Leben von jedem von uns auswirken: Krieg 
und Frieden, Energieknappheit und Sorge vor der Inflation.
Mit Weihnachten kommt jetzt eine ganz andere Sternstunde 
auf uns zu. Ein entscheidender Moment, der das Leben 
verändert, vor dem man sich aber nicht fürchten muss. In 
der Finsternis der Nächte und der Dunkelheit der Energie-
einsparungen leuchtet der Stern von Bethlehem. Diese 
Botschaft, dass Jesus Christus in die Welt kommt, ist ein 
leuchtender Moment in der Welt. Gott ist es wichtig, wie es 
mit mir und dieser Welt weitergeht. Ich bin nicht vergessen. 
Diese ganz tröstliche und aufbauende Botschaft spricht das 
Kind in der Krippe in der kühlen Nacht in Bethlehem.
Im Namen des ganzen Pastoralteams wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes und gesundes 
Weihnachtsfest 2022.

Ihr Pfarrvikar

Hospizverein Bamberg
Beratung unter Tel. 09 51/95 50 70 (alle Angebote sind 
kostenfrei)

Elternbeirat St. Christophorus
Spendenübergabe an das Kinder- und 
Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg
Am Montag, den 05.12.2022 fand in unserem Kindergarten 
die Spendenübergabe statt.
Frau Fink von der Sozialstiftung Bamberg hat sich sehr über 
das Engagement unserer Kindergärten St. Christophorus 
und St. Franziskus gefreut. Die Summe von 600,00 € wurde 
im Rahmen des Martinumzuges gesammelt und 1:1 an das 
Hospiz übergeben.
Das Kinder- und Jugendhospiz befindet sich aktuell noch im 
Bau und wird am 24. März mit einer großen Feier eröffnet. 
Neben einem stationären soll es auch einen teilstationären 
Bereich geben, der es den Eltern und Erziehungs-
berechtigten ermöglicht, ihr Kind für einige Stunden 
betreuen zu lassen.

Berufsfachschule Mariahilf 
der Erzdiözese Bamberg

Einladung zum Infoabend am 25.01.2023
Mit einer Ausbildung an der Berufsfachschule Mariahilf wird 
man ein starker Begleiter von morgen und wirkt dort, wo es 
Bedeutung hat: direkt am Menschen.
Mit dem besonderen Konzept der „anderen Lernwelt“ 
erwirbt man dabei nicht nur eine qualifizierte Ausbildung 
und den Mittleren Schulabschluss, sondern legt ein starkes 
Fundament für die eigene Zukunft – persönlich wie beruf-
lich.
Am Mittwoch, 25.01.2023, um 18:30 Uhr informieren wir 
über die Ausbildungen im Bereich Ernährung und Ver-
sorgung, Kinderpflege und Sozialpflege am Stephansplatz 
2 in Bamberg.
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Dienstag, 03.01.2023
18:30 Uhr Roth Eucharistiefeier
Mittwoch, 04.01.2023
14:00 Uhr Lauf Aussendungsfeier Sternsinger
Donnerstag, 05.01.2023
17:30 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier mit Sternsinger
Freitag, 06.01.2023 - Erscheinung des Herrn
08:30 Uhr Lauf Festgottesdienst mit Sternsingern zum 

Patronatsfest
10:30 Uhr Festgottesdienst mit Sternsingern
Samstag, 07.01.2023
14:00 Uhr Taufe von Marco Wirsing
Sonntag, 08.01.2023 - Taufe des Herrn
10:30 Uhr Eucharistiefeier
18:00 Uhr Kemmern Pfarrgottesdienst
Mittwoch, 11.01.2023
18:00 Uhr ökumenisches Abendgebet mit anschl. Vortrag 

im Pfarrheim
Donnerstag, 12.01.2023
18:00 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier
Freitag, 13.01.2023 - Hl. Hilarius, Bischof von Poitiers, 
Kirchenlehrer
09:00 Uhr Eucharistiefeier
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Samstag, 14.01.2023
17:00 Uhr Rosenkranzgebet und Beichtgelegenheit
17:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 15.01.2023 - 2. Sonntag im Jahreskreis 
(Familiensonntag)
08:30 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier
08:30 Uhr Lauf Wort-Gottes-Feier
18:00 Uhr Rattelsdorf Pfarrgottesdienst
Donnerstag, 19.01.2023
18:00 Uhr Lauf Eucharistiefeier
Freitag, 20.01.2023 - Hl. Fabian, Papst u. Märtyrer, hl. 
Sebastian, Märtyrer
09:00 Uhr Eucharistiefeier zu Sebastian
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
18:00 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier zu Sebastian 

mit Fackelzug
Sonntag, 22.01.2023 - 3. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Lauf Eucharistiefeier
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Erstkommunionkindern
18:00 Uhr Zapfendorf Pfarrgottesdienst

Kath. Pfarrgemeinde Kirchschletten

Samstag, 24.12.2022 - Heiliger Abend
17:00 Uhr Oberleiterbach - Christmette mit anschl. Glüh-

weinausschank
21:00 Uhr Christmette mit anschl. Glühweinausschank
Sonntag, 25.12.2022 - Hochfest der Geburt des Herrn - 
Weihnachten
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden - Eucharistiefeier
Montag, 26.12.2022 - Hl. Stephanus, erster Märtyrer
10:15 Uhr Oberleiterbach - Wort-Gottes-Feier mit Kinder-

segnung
10:15 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kindersegnung
Samstag, 31.12.2022 - Hl. Silvester I., Papst
16:00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss
Sonntag, 01.01.2023 - Neujahr, Hochfest der Gottes-
mutter Maria
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden Eucharistiefeier
10:15 Uhr Oberleiterbach Festgottesdienst
18:00 Uhr Breitengüßbach Pfarrgottesdienst
Mittwoch, 04.01.2023
14:00 Uhr Lauf Aussendungsfeier Sternsinger
18:00 Uhr Oberleiterbach Eucharistiefeier

Bibel- und Glaubensgesprächskreis
entfällt im Januar.

Ökumene Gottesdienst
Mittwoch, 11.01.2023 um 18:00 Uhr in St. Peter und 
Paul. Gemeinsam mit unseren evangelischen Glaubens-
geschwistern. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir 
zum Vortrag ins Pfarrheim ein: „Im Sog der PLANdemie-
Verschwörungsglaube und Esoterik in Krisenzeiten“ – Dr. 
Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Weltanschauungs-
fragen der Evang.-lutherischen Kirche in Bayern.

Auf dem Weg zur Erstkommunion 2023
Die Kommunioneltern aus Zapfendorf, die sich bereit erklärt 
haben, die Gruppenstunden für die Kinder zu halten, treffen 
sich zur Vorbereitung am Freitag, 13.01.2023 um 19:00 Uhr 
im Pfarrheim.
Sonntag, 22.01.2023 um 10:30 Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst mit allen Kommunionfamilien.
Dienstag, 31.01.2023 um 18:00 Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst der Kommunionfamilien zum Thema: „Versöhnung 
feiern“.

Sternsingeraktion in Zapfendorf
Die Zapfendorfer Sternsinger laufen dieses Jahr erstmalig
erst am 06.01.2023 und am 07.01.2023 durch die Straßen 
von Zapfendorf und bringen Weihrauch und Gute Wünsche 
für das neue Jahr 2023 zu Ihnen (und nicht bereits am 05 
und 06.01.) und bitten um eine Spende für die Sternsinger-
aktion Kinder helfen Kindern. Dieses ganz speziell für die 
Kinder in Indonesien und Weltweit.

Monatlicher Familiengottesdienst im Seelsorgebereich
Sonntag, 29.01.2023, um 10:30 Uhr, in der Pfarrkirche 
Zapfendorf.

Gebet für den Frieden
Freitag, 20.01.2023, um 18:00 Uhr. Treffen am Marktplatz/
Brunnen in Ebing. Schweigemarsch mit Kerzen zur Kirche 
St. Jakobus, anschl. Andacht für Frieden in der Welt.

Kath. Pfarrgemeinde Zapfendorf
Freitag, 23.12.2022 - Hl. Johannes von Krakau, Priester
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Samstag, 24.12.2022 - Heiliger Abend
14:30 Uhr Krippenfeier für Kinder und Familien

mitgestaltet von den Erstkommunionkindern
17:00 Uhr Lauf Christmette mit anschl. Punschausschank
18:00 Uhr Unterleiterbach Christmette mit anschl. Glüh-

weinausschank an der Krippe
23:00 Uhr Christmette mit anschl. Glühweinausschank 

und selbstgebackenen Plätzchen unserer 
Ministranten /innen

Sonntag, 25.12.2022 - Hochfest der Geburt des Herrn 
-Weihnachten
17:30 Uhr Eucharistiefeier
Montag, 26.12.2022 - Hl. Stephanus, erster Märtyrer
08:30 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier mit Kinder-

segnung
10:15 Uhr Lauf Eucharistiefeier mit Kindersegnung
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung
Freitag, 30.12.2022
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Samstag, 31.12.2022 - Hl. Silvester I., Papst
16:00 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier zum Jahres-

schluss
17:30 Uhr Jahresschlussandacht
Sonntag, 01.01.2023 - Neujahr, Hochfest der Gottes-
mutter Maria
10:15 Uhr Lauf Festgottesdienst
17:30 Uhr Festgottesdienst
18:00 Uhr Breitengüßbach Pfarrgottesdienst
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17:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel
Auferstehungskirche Zapfendorf

22:30 Uhr Christmette
Auferstehungskirche Zapfendorf

Sonntag, 25.12.2022 - 1. Weihnachtstag
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

im Anschluss gibt es Punsch und Plätzchen
Auferstehungskirche Zapfendorf

Montag, 26.12.2022 - 2. Weihnachtstag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Chor und Weihnachtslieder singen

Auferstehungskirche Zapfendorf
Dienstag, 27.12.2022
19:00 Uhr Gebet für den Frieden

Auferstehungskirche Zapfendorf
Freitag, 30.12.2022
18:00 Uhr Kirchenchor-Probe

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
Samstag, 31.12.2022 - Altjahresabend
17:00 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend mit Abend-

mahl und Posaunenchor
Auferstehungskirche Zapfendorf

Sonntag, 01.01.2023 - Neujahr
Kein Gottesdienst in der Auferstehungskirche

Freitag, 06.01.2023 - Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst

Auferstehungskirche Zapfendorf
Sonntag, 08.01.2023 - 1. Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst

Auferstehungskirche Zapfendorf
11:15 Uhr Gehbeten

Auferstehungskirche Zapfendorf
Mittwoch, 11.01.2023
15:00 Uhr Frauenkreis

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
18:00 Uhr Gottesdienst zur Gebetswoche der Einheit der 

Christen,
Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul in Zapfendorf
im Anschluss ein Vortrag von Herrn Pöhlmann 
zum Thema „Sekten“
im kath. Pfarrheim Zapfendorf

Donnerstag, 12.12.2023
19:30 Uhr Posaunenchor-Probe

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
Freitag, 13.01.2023
18:00 Uhr Kirchenchor-Probe

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
19:30 Uhr Jugendkreis

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
Samstag, 14.01.2023
11:00 Uhr Eichenkreuz-Sporttreff

Schulturnhalle Zapfendorf
Sonntag, 15.01.2023 - 2. Sonntag nach Epiphanias
08:45 Uhr Gottesdienst in der Klinikkapelle Kutzenberg

mit: Pfr. Klaus-Dieter Stark
10:00 Uhr Gottesdienst, gleichzeitig Sonntagskinder

Auferstehungskirche Zapfendorf
Dienstag, 17.01.2023
17:00 Uhr KonfiKIDS

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
Mittwoch, 18.01.2023
18:00 Uhr Gottesdienst in der Klinikkapelle Kutzenberg
Donnerstag, 19.01.2023
17:00 Uhr Jungschar für alle Kinder ab der 4. Klasse

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
Freitag, 20.01.2023
18:00 Uhr Kirchenchor-Probe

Gemeindesaal der Auferstehungskirche

Freitag, 06.01.2023 - Erscheinung des Herrn
08:30 Uhr Festgottesdienst mit Sternsingern
10:15 Uhr Oberleiterbach Festgottesdienst mit Sternsingern
Sonntag, 08.01.2023 - Taufe des Herrn
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden Eucharistiefeier
18:00 Uhr Kemmern Pfarrgottesdienst
Mittwoch, 11.01.2023
18:00 Uhr Eucharistiefeier
18:00 Uhr Zapfendorf - ökumenisches Abendgebet mit 

anschl. Vortrag im Pfarrheim
Sonntag, 15.01.2023 - 2. Sonntag im Jahreskreis (Familiensonntag)
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden Eucharistiefeier
10:15 Uhr Oberleiterbach Wort-Gottes-Feier
10:15 Uhr Eucharistiefeier
18:00 Uhr Rattelsdorf Pfarrgottesdienst
Mittwoch, 18.01.2023
18:00 Uhr Oberleiterbach Eucharistiefeier
Samstag, 21.01.2023 - Hl. Agnes
11:00 Uhr Oberleiterbach Taufe
Sonntag, 22.01.2023 - 3. Sonntag im Jahreskreis
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden Eucharistiefeier
10:15 Uhr Oberleiterbach Eucharistiefeier
18:00 Uhr Zapfendorf Pfarrgottesdienst

Filialkirchengemeinde 
Mariä Geburt Sassendorf
Samstag, 24.12.2022 – Heiliger Abend
17:00 Uhr Mettenamt für + der Familien Haderlein und 

Kreppel und Angehörige; + Maria und Leonhard 
Senger, Hildegard und Anton Seitz und Angehörige
Adveniat-Kollekte

Sonntag, 25.12.2022 – Hochfest der Geburt des Herrn 
(Weihnachten)

Kein Gottesdienst in Sassendorf
Montag, 26.12.2022 – 2. Weihnachtsfeiertag – Hl. Stephanus
18:00 Uhr Amt für + Kunigunda und Pankraz Pfister, Katharina 

und Peter Einwich und Hildegund Dütsch
mit Kinderopfer und Familiensegnung sowie 
Jahresrückblick

Sonntag, 01.01.2023 – Neujahr
Kein Gottesdienst in Sassendorf

Dienstag, 03.01.2023
18:00 Uhr Rosenkranz der Rosenkranzbruderschaft 

Sassendorf
Freitag, 06.01.2023 – Heilige Drei Könige
08:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionspendung

Gebetsanliegen für + Adam und Maria Wagner 
und Angehörige; + Mitglieder der Rosenkranz-
bruderschaft Sassendorf
während des Gottesdienstes: Segnung von 
Wasser, Kreide, Salz und Weihrauch
anschl. Aussendung der Sternsinger

Sonntag, 08.01.2023 – Taufe des Herrn
Kein Gottesdienst in Sassendorf

Sonntag, 15.01.2023 – 2. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Amt für + Anna und Pankraz Nüßlein; + der 

Familien Weinkamm und Salberg

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Zapfendorf

Freitag, 23.12.2022
18:00 Uhr Kirchenchor-Probe

Gemeindesaal der Auferstehungskirche
Samstag, 24.12.2022 - Heiligabend
15:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Auferstehungskirche Zapfendorf
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Kirchlicher Segen für vier Bauhof-Fahrzeuge

Das gibt es auch nicht alle Tage: 
Gleich vier neue Fahrzeuge konnte 
Pfarrvikar Philipp Janek in Zapfen-
dorf segnen und damit offiziell 
ihrer Bestimmung übergeben. Sie 
haben künftig vielfältige Aufgaben 
im Markt Zapfendorf.
Sichtlich stolz steht die Bauhof-
Mannschaft auf dem Vorplatz vor 
dem Feuerwehrhaus und Bau-
hof in Zapfendorf. Aufgereiht sind 
die vier Neuerwerbungen, die in 
jüngster Zeit von der Gemeinde 
für den Bauhof beschafft wurden. 
Bürgermeister Michael Senger 
begrüßt und erklärt, wofür die 
Gerätschaften zum Einsatz 
kommen werden. Denn alle sind 
multifunktional und können durch 
Anbauteile sowohl im Winterdienst 
als auch zur Grünpflege, für den 
Unterhalt von Straßen oder zum 
Transport Verwendung finden.
Das größte Gerät ist der Steyr 
Kommunalschlepper, 145 PS, mit 
Salzstreuer und Räumschild, dazu 
stehen eine Mähkombination sowie 
ein Frontlader bereit. Der Weide-
mann-Teleskopradlader erleichtert 
die Bauhofarbeit ebenfalls, bringt 
eine Palettengabel sowie eine 4-in-
1-Schaufel mit. 



- 21 -   Nr. 25/26/2022

Der Kubota-Kompakttraktor mit 
Salzstreuer, Räumschild, Mulch-
gerät sowie Heckcontainer und 
Fräse und der MAN Pritschen-
wagen mit Dreiseitenkipper und 
Allradantrieb komplettieren die 
Ausstattung.

Pfarrvikar Philipp Janek über-
brachte den kirchlichen Segen – 
sowohl für die Fahrzeuge als auch 
für die Menschen, die die Gerät-
schaften bedienen. Über 600.000 
Euro hat der Markt Zapfendorf 
für die Zukunft seines Bauhofs 
investiert.
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Gesangsverein Liederkranz Lauf
Samstag, 16.12.2023
16:00 Uhr, Weihnachtskonzert in der Dreikönigskirche Lauf 
mit anschl. gemütlichem Beisammensein im Kirchhof.

Sport

Wasserwacht - Ortsgruppe Zapfendorf
Samstag, 14.01.2023
19:00 Uhr, Jahreshauptversammlung, Gasthaus Jüngling.
Nach zweijähriger coronabedingter Pause freuen wir uns 
sehr, dass wir wieder eine ordentliche Jahreshauptver-
sammlung abhalten können. Daher laden wir alle Mitglieder 
ganz herzlich dazu ein.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Grußworte
3. Totengedenken
4. Rückblick auf die Jahre 2020-2022
5. Ausblick auf die Saison 2023
6. Bericht der Jugendleiterin
7. Ehrungen
8. Sonstiges
9. Ausklang und gemütliches Beisammensein
Wir freuen uns aufs Wiedersehen und hoffen auf eine rege 
Teilnahme!

Bitte beachten:
Während der Weihnachtsferien und am 14.01.2023 findet 
kein Training in Baunach statt!

1. FC Lauf 1946 e.V.
Donnerstag, 05.01.2023
19:00 Uhr, Vereinspreisschafkopf im Sportheim Lauf. Ein-
ladung ergeht an alle Mitglieder und Laufer Kartfreunde.

Sportverein Zapfendorf 1920 e.V.
Voranzeige
16.02.2023
Weiberfasching beim SVZ
Wir sind wieder zurück!
Den Weiberfasching in Ehren, darf niemand verwehren! 
Der SV Zapfendorf veranstaltet wieder seinen traditionellen 
Weiberfasching im Sportheim.

Stammtisch

Aktive Bürger Zapfendorf (ABZ)
Dienstag, 27.12.2022
18:00 Uhr, Dämmerschoppen, Gastwirtschaft Jüngling, 
Zapfendorf.

Dienstag, 03.01.2023
18:00 Uhr, Dämmerschoppen, Gastwirtschaft Jüngling, 
Zapfendorf.
Plaudern über alles was uns bewegt.
Info: Franz Spindler, Mobil/Whatsapp: 01 71/62 91 260.

Termine Dezember 2022
30.12.2022
Schnauz Turnier, Blau-Weiss Sassendorf e.V.

Brauchtum

Soldaten- und Kameradschaftsverein 
Kirchschletten, Oberoberndorf, 
Reuthlos und Peusenhof

Samstag, 07.01.2023
19:00 Uhr, Jahreshauptversammlung im Pfarrheim 
Kirchschletten.
Herzliche Einladung ergeht an alle aktiven und passiven 
Mitglieder.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Lauf e.V.
Sonntag, 08.01.2023
14:00 Uhr, Mitgliederversammlung in der Alten Schule Lauf.

Freiwillige Feuerwehr 
Oberoberndorf e.V.

Samstag, 14.01.2023
17:30 Uhr, Jahreshauptversammlung im Gemeinschafts-
raum der Freiwilligen Feuerwehr.

Freiwillige Feuerwehr Sassendorf
Donnerstag, 05.01.2023
19:30 Uhr, Jahreshauptversammlung im Mehrzweckge-
bäude Sassendorf.

Freiwillige Feuerwehr Zapfendorf e.V.
Donnerstag, 05.01.2023
18:30 Uhr, Jahreshauptversammlung, Feuerwehr Gerätehaus.

Musik

Musikverein Zapfendorf e.V.
Das traditionelle Neujahrsanspielen des Musikvereins 
Zapfendorf e.V. ist am 30. und 31. Dezember in Zapfendorf 
und Sassendorf. Beginn ist jeweils um 09:00 Uhr.
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v.l.n.r.: Luca (3. Platz) und Leon (1. Platz) Foto: privat

Musikverein Zapfendorf e.V.
Adventskonzert 2022
Am Nachmittag des zweiten Sonntags im Advent warteten 
die Konzertbesucher in gespannter und stimmungsvoller 
Atmosphäre auf die Eröffnung des traditionellen Konzerts, 
welches in der Pfarrkirchen St. Peter und Paul vom Musik-
verein Zapfendorf veranstaltet wurde.

Nach den Begrüßungs-
worten von Pfarrer Schürrer 
erhob der neue Dirigent des 
Orchesters Dieter Schwartz 
den Dirigentenstab und gab 
den Einsatz für das 
Eröffnungsstück. Die sanften 
Trommeln des Little Drummer 
Boy (T. Berghoff) erreichten 
die Zuhörer und erfüllten den 
Kirchenraum mit weihnacht-
lichen Klängen. Darauf folgte 
ein lebendiges Arrangement 
der beliebten Erfolgsnummer 
The Saint’s Hallelujah von L. 

Henderson, was in den Besucherreihen für fröhliche, 
beschwingte Stimmung sorgte. Mit der Filmmusik zu Les 
Misérables (W. Barker) führte das Orchester eines seiner 
Hauptwerke des Abends auf. Im Choral Wie soll ich dich 
empfangen (J.S. Bach) spielten in der ersten Strophe die 
Holzinstrumente, in der zweiten die Blechbläser, bevor in 
der dritten das Gesamtorchester erklang. Weitere 
Höhepunkte im Programm waren unter anderem das den 
schwindenden Gletschern gewidmete bedeutungsschwere 
Werk Schmelzende Riesen (A. Kofler) und das Stück Arcus 
(T. Kraas), welches von einer abenteuerlichen Reise eines 
Jungen über den Regenbogen handelt. 

FC Bayern Fanclub 
„Die Champions“

Samstag, 04.02.2023
18:00 Uhr, Jahreshauptversammlung mit Jahresessen im 
Sportheim.

Stammtisch Glötzenköpf
Mittwoch 04.01.2023
19:00 Uhr, Stammtischsitzung im Vereinslokal Wirtshaus 
Sassendorf.

Stammtisch Mainsegler 
Unterleiterbach

Donnerstag, 05.01.2023
17:00 Uhr, Jahresversammlung mit traditionellem Stärk-
antrinken und Brotzeit im Gasthaus Schober.

Stammtisch „Sprich-leise“ 
Zapfendorf e.V.

Freitag, 13.01.2023
19:00 Uhr, Januarsitzung im Gasthof Jüngling.
Über eine zahlreiche Teilnahme würde sich der Vorstand 
sehr freuen.

Hier können Gruppierungen aus der Gemeinde, Berichte 
(jeweils 1 Spalte bzw. 1/2 Seite) über ihre Aktivitäten ver-
öffentlichen. Diese stellen die eigene Meinung des Ver-
fassers dar, dessen Name am Ende des Berichtes stehen 
muss.
Korrekturen werden von uns nicht vorgenommen.

Finale der KJR Mario Kart 8 
Kreismeisterschaft

Die Kreismeister kommen 
von den „Main Racer Zapfendorf“
Die Zapfendorfer Vorrunde zur KJR Mario Kart 8 Kreis-
meisterschaft fand am 25. November 2022 im Sportheim 
des SV Zapfendorf 1920 e. V. statt. Bei dieser konnten sich 
Luca (1. Platz) und Leon (2. Platz) für das Finale in Hallstadt 
qualifizieren.
Am 10. Dezember 2022 zeigten unsere beiden „Main 
Racer“ ihr Können gegen die anderen Sieger der Vorrunden 
im Landkreisgebiet und zockten im Jugendzentrum FLIP in 
Hallstadt um die Kreismeisterschaft - und gewannen diese! 
Leon belegte den 1. Platz und Luca konnte sich den 3. Platz 
sichern. 
Sie sind somit Mario Kart Kreismeister und erhalten als Preis 
Nintendo-Gutscheine im Wert von 75 Euro bzw. 25 Euro. 
Außerdem ergatterten sie den Wanderpokal für die „Main 
Racer Zapfendorf“, der bis zur nächsten Meisterschaft 
behalten werden darf.
Herzlichen Glückwunsch euch beiden, das habt ihr toll 
gemacht! Wir sind stolz auf euch und freuen uns mit euch 
über euren Sieg.
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seit der Dorferneuerung eh eher lieblos an eine enge Stelle 
unterhalb der Kirchenmauer gepfercht, direkt neben eine 
Laterne. Der geräumige Platz im erhöht liegenden Kirch-
hof dagegen durfte es bislang nicht sein. Sehr zum Unmut 
mancher Einwohner.
Nun aber prangt eine große, sechs Meter hohe Fichte im 
Kirchhof, gespendet von einem Privatmann aus dem Ort. 
Wo sonst der Fahnenmast steht, wurde von der Kirchen-
verwaltung eine Hülse für den Nadelbaum verankert. Die 
Lichterkette ist Privateigentum der Mesnerin Beate Metzner. 
Und der Strom? Den bezahlt Unternehmer Udo Seelmann 
dank einer großzügigen Spende an die Kirchenverwaltung.
Die Dorfjugend übernahm das Schmücken

Das Schmücken der Weih-
nachtsbaums übernahm - wie 
auch in den Vorjahren - die 
Dorfjugend um die 
Leiterinnen Sonja Göbel und 
Angela Hennemann. Jedes 
Kind durfte dazu einen 
individuellen Gegenstand mit-
bringen. So hängte Fabian 
zwischen die gelben, 
laminierten Sterne mit den 
Namen der Kinder (diese 
wurden vor einigen Jahren 
gebastelt) und die roten 
Bänder seinen blauen Stern, 
Alexander und Sarah je einen 

Elch aus Holz, Simon eine Cars-Christbaumkugel, Hannah 
und Jannis mit Windowcolorfarbe selbstgemachte, rot-gelbe 
und blau-grüne Sterne und Schleifen – und, und, und. 
Claudia und Udo Seelmann hatten für die fleißigen Kinder 
alkoholfreien Punsch mitgebracht, die Erwachsenen stießen 
mit Sekt auf das gelungene Gemeinschaftswerk an. Dass es 
schneite und langsam dämmerte, machte die Atmosphäre 
besonders.

Die weltberühmte Musik aus Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel (K. Svoboda) entführte die Zuhörer in eine ver-
schneite Märchenwelt. Mit einer zweiten Zugabe, dem 
bekannten Weihnachtslied Mary’s Boy Child (K. Vlak), ver-
abschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker von ihren 
Gästen und luden noch zum gemeinsamen Verweilen bei 
Punsch und Plätzchen um die Kirche herum ein.

Dorfgemeinschaft Oberleiterbach
Der Weihnachtsbaum 
als gelungenes Gemeinschaftswerk
Die Gemeindeverwaltung wollte heuer keine Christbäume 
in den Gemeindeteilen aufstellen. Aus Kostengründen. 
Die Oberleiterbacher wollten das nicht akzeptieren. Und 
halfen sich selbst. Weihnachten ohne Weihnachtsbaum? 
Nein, das war für die Oberleiterbacher nie eine Option. 
Den geschmückten sowie abends und nachts leuchtende 
Christbaum an der Sankt-Laurentius-Kirche wollte man auf 
keinen Fall missen. Als die Marktgemeinde via Mitteilungs-
blatt informierte, in den Gemeindeteilen heuer keinen Weih-
nachtsbaum aufstellen zu wollen (aber sehr wohl im Haupt-
ort), wollten die Lätterbocher das so nicht akzeptieren – und 
halfen sich einmal mehr selbst.
Manch eine Einwohnerin oder manch Einwohner hatte 
seinen beziehungsweise ihren Augen nicht getraut, was 
da in den Zapfendorfer Nachrichten zu lesen waren: Die 
Sassendorfer, Laufer, Unterleiterbacher, Kirchschlettener, 
Rother, Reuthloser und Oberleiterbacher sollten auf ihre 
Christbäume verzichten. Aus Energiespargründen. Die 
Zapfendorfer aber nicht: Hier solle exemplarisch ein Weih-
nachtsbaum stehen.
Spender für Strom und Baum waren schnell gefunden
Doch hat die Gemeinde die Rechnung ohne die Oberleiter-
bacher gemacht. Übrigens wurde hier noch nie der Strom 
für die Beleuchtung aus dem Gemeindesäckel bezahlt: 
Die Kirche und Mitarbeitende der Kirchenverwaltung über-
nahmen seit jeher die Kosten. Und der Baum? Der wurde 

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen
Tel. 03944-36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Suche gebrauchte
Mofas/Mopeds/Motorräder/125.
Marke und Zustand egal. Auch
ohne Papiere und Schlüssel. Auch
Scheunen- und Kellerfunde. KEINE
Roller. Sonst alles anbieten. Tel.
01718062651

 Private Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

Ihre Traumwohnung … 

 suchen oder finden …

… mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Das Mitteilungsblatt erscheint vierzehntäglich jeweils 
freitags und wird kostenlos an alle Haushalte des Ver-
breitungsgebietes verteilt.

Herausgeber, Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, 
Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0;  
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 Herrngasse 1, 96199 Zapfendorf
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Meinung der Redaktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weiter-
gehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Fotos Titel- und Panoramaseite: Johannes Michel

Zapfendorf  09547 - 448

Unser Bestattungsinstitut ist einer langen Tradition verpflichtet
und steht für Sachkenntnis und angenehme Zurückhaltung.

Wir beraten und begleiten Sie umfassend, kompetent,
ganz individuell und persönlich.

Familienbetrieb seit 1900

Bestattungen
Scheerbaum

Wir sind rund um die Uhr für Sie da

Marktplatz 1 96179 Rattelsdorf  - h.scheerbaum@t-online.de

…
 w

as
 d

as
 H

erz
 be

ge
hr

t …

96199 Zapfendorf 
Bamberger Str. 40

Tel. 09547 8733171

Mo-Fr: 05:30 - 18:00
Sa: 05:30 - 13:00 

ohland.de

Handgefertigt 

 und hausgemacht!

Stollen
Elisenlebkuchen

Plätzchen

BÄ
CKERE I ·KONDITOREI

M E M M E L S D O R F

ERWEITERTE 
AUSSTELLUNGS-

FLÄCHEN IM 
1. OBERGESCHOSS 

DER  
BROSE ARENA

Durchgehend 
Fachvorträge

SONDERTHEMA
2023:

Energie, In- und Outdoor 
Living, altersgerecht 
Bauen & Sanieren,  

Sicherheit &  
Einbruchschutz

20. Immobilienmesse
Frankenpräsentiert von

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

28.-29.01.2023
Bamberg

Hotline: 
0951 / 180 70 505

Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbHwww.immobilienmesse-franken.de

Familienangehörige, Freunde 
oder Bekannte eines 

Verstorbenen haben unter 
anzeigen.wittich.de

die Möglichkeit, eine 
Traueranzeige sowie eine 

spätere Danksagung 
selbst zu gestalten.

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetztgünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten frohe Festtage und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.

Gründlerstraße 3 . 96199 Zapfendorf-Sassendorf  
Tel. 095 47 / 94 24-0 . Fax 095 47 / 94 24-25 . www.rauh.de

Die Fenster unserer Herzen:
Machen wir sie auf für das Licht,
für die Sonne am Tag 
und die Sterne in der Nacht.
Kommt Licht in unsere Augen,
dann kommt auch Licht in unser Herz.

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten und gesegnete Feiertage!

Frohe Festtage
und die besten Wünsche

für das neue Jahr

Nadine Ditzel
Friseurmeisterin

Am Bergacker 50 • 96199 Zapfendorf

Nadine Brennig, Friseurmeisterin
Am Bergacker 50 • 96199 Zapfendorf

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel 
Glück im neuen Jahr wünscht

Peusenhofer Weg 1
96199 Oberleiterbach

Tel.: 0 95 47 / 16 53
Mobil: 01 71 / 7 23 59 02
Fax: 0 95 47 / 92 12 45

Gerüstbau und Verleih
Schonath & Seelmann

GmbH & Co. KG

	

Gesichtsbehandlung · Medizinische Fußpflege · Nagelmodellage/Shellac 
· Wimpernlifting/-verlängerung  · Microblading  

Beim Kauf eines Gutscheines, gibt es für Sie eine Überraschung dazu 
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit 

Der Musikverein Roth  
wünscht allen Mitgliedern und  
Freunden sowie der gesamten  

Bevölkerung des Marktes Zapfendorf  

besinnliche und geruhsame Weihnachtstage  

und für das neue Jahr 2023 alles Gute!  
Bleiben Sie alle gesund!

Die Vorstandschaft
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Wir geben ca. 200 verschiedene Amts- und Mit-
teilungsblätter heraus, verlegen diverse Broschü-
ren und Magazine und betreiben neben etlichen  
Internet-Aktivitäten auch einen Online-Druckshop.

Zur Verstärkung unserer Redaktion suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen qualifizierten

Sachbearbeiter (m/w/d)
in Vollzeit

Ihr Aufgabenschwerpunkt:
Wir erhalten unsere redaktionellen Inhalte in der 
Regel von den Verwaltungen, Vereinen, Verbänden, 
Kindergärten, Schulen, Kirchen, usw. über unser 
eigenes Textverarbeitungssystem. Ihre Aufgaben 
bestehen in der Be- und Überarbeitung der über-
mittelten Texte und Bilder.

Sie verfügen über:
 Computerkenntnisse
  Freundliche & kommunikative  
Umgangsformen am Telefon
 Fundierte Deutschkenntnisse
 Flexibilität in den Arbeitszeiten

Dann erwartet Sie bei uns eine vielseitige und  
herausfordernde Aufgabe.

Nach einer individuellen Einarbeitung haben 
Sie die Möglichkeit, Ihr Können unter Beweis zu  
stellen. Bewerben Sie sich jetzt und senden Sie Ihre  
Unterlagen an

LINUS WITTICH Medien KG
Peter-Henlein-Straße 1 • 91301 Forchheim
z. Hd. Christian Zenk oder per E-Mail an: 
c.zenk@wittich-forchheim.de

•  Küchenleitung Hauswirtschafter/in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

•  Küchenhilfe und Raumpflege 
im Gästehaus (m/w/d) gesucht

•  Buchhalter/in (m/w/d) in Teilzeit
09547/9223-0 oder abtei@abtei-maria-frieden.de Gröger Gröger GmbH & Co. KG, 96161 Gerach

Reckendorfer Weg 32, 09544/9406-0
info@groeger.com www.groeger.com

- Anlagenmechaniker

Lust auf Veränderung im Beruf? Dann komm zu uns ins Team!

www.groeger.com/stellenangebote

- Kundendienstmonteur

komfort

- Lohn- und Finanzbuchhalter

Neugierig geworden? Ruf uns einfach an und lass uns reden!

(m/w/d) für Öl, Gas, Pellets, Wämepumpen)

(m/w/d) Sanitär - Heizung

(m/w/d)
alle Stellen auch als Voll- oder Teilzeit möglich

Gröger Gröger GmbH & Co. KG, 96161 Gerach
Reckendorfer Weg 32, 09544/9406-0
info@groeger.com www.groeger.com

- Anlagenmechaniker

Lust auf Veränderung im Beruf? Dann komm zu uns ins Team!

www.groeger.com/stellenangebote

- Kundendienstmonteur

komfort

- Lohn- und Finanzbuchhalter

Neugierig geworden? Ruf uns einfach an und lass uns reden!

(m/w/d) für Öl, Gas, Pellets, Wämepumpen)

(m/w/d) Sanitär - Heizung

(m/w/d)
alle Stellen auch als Voll- oder Teilzeit möglich

(

Suchen gute, erfahrene Monteure (m/w/d) für 
Heizung-,
Sanitär-,

Fliesenarbeiten

Wenn du bereit bist, dich bei uns zu bewerben,  

sind wir bereit, über alles mit dir zu sprechen.

www.groeger.com/karriere

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Mit Aussicht  
auf HEIMAT. 
Mit Aussicht 
auf HEIMAT.
Ihr nächster Job.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!
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Frohe Weihnachten

und alle guten Wünsche

zum neuen Jahr
wünschen wir allen unseren

Kunden, Freunden und Bekannten.

Überdachungen - Kaltwintergärten - Markisen - Glas-Duschabtrennungen - Insektenschutz

GlasAgentur Treml - Roth 16 - 96199 Zapfendorf - 09547-8927     www.glasagentur-treml.de

SPORTLICHE WEIHNACHTS-
GRÜSSE und einen GUTEN 
RUTSCH ins neue Jahr 

wünschen wir unseren  
Mitgliedern mit Familien  
und Freunden.

Body-Fit Zapfendorf e.V.

Stammtisch Glötzenköpf
Der Stammtisch Glötzenköpf Sassendorf   
wünscht seinen Mitgliedern und ihren Familien

ein besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr  
mit viel Gesundheit und Zufriedenheit.

Martin-Luther-Straße 45 . 96129 Strullendorf . Telefon: 09543 440346
schlosserei-einwich.de

Schlosserei | Metallbau | SicherheitstechnikSchlosserei | Metallbau | Sicherheitstechnik

Zerti� ziert nach EN 1090 EXC2

Neu: Unser Schäatzer Schlüsseldienst ist nun auch in Strullendorf
safe@schlosserei-einwich.de

Wir wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachtstage,

verbunden mit den besten Wünschen
für das neue Jahr.

Martin-Luther-Straße 45 . 96129 Strullendorf . Telefon: 09543 440346
schlosserei-einwich.de

Schlosserei | Metallbau | SicherheitstechnikSchlosserei | Metallbau | Sicherheitstechnik

Zerti� ziert nach EN 1090 EXC2

Neu: Unser Schäatzer Schlüsseldienst ist nun auch in Strullendorf
safe@schlosserei-einwich.de

Wir wünschen euch  
allen ein schönes Weihnachtsfest  

und ein gesundes, gutes neues Jahr 2023.

TSG Mädchengarde Zapfendorf e.V.

Wahres Weihnachten ist dann, 
wenn der Mensch in Frieden leben kann.

Das wünschen wir Euch sowie Glück und Segen 
zu Weihnachten und auf all Euren Wegen!

Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche 
Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr.

 Herzliche Weihnachtsgrüße

Stammtisch Motorsportfreunde 
Unterleiterbach

 
Finanzanlagen ohne Provision? Ja, gibt es!  

www.sag-provisionen-a.de 

Frohe 
Weihnachten!
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Frohe Weihnachten und einen guten,  
hoffnungsvollen Start in das Jahr 2022 

wünschen wir allen Kunden und 
Geschäftspartnern. Vielen Dank für das 

entgegengebrachte Vertrauen! 
 
Auch im neuen Jahr bieten wir eine Vielfalt regionaler , 
auf eigenen Flächen nachhaltig produzierter Produkte 
an. Nutzen Sie gerne unseren Hofverkauf und 
Lieferdienst: 

- frische Bauerneier 

- 10 kg Fleischpakete vom Jungrind 

- verschiedene Winterapfelsorten, vorrätig bis 
Frühjahr 

- Schnäpse und Liköre 
 

Kontakt und Bestellungen: 
Tel. 09547/7439 
W. 0171/2817439 
D. 0151/18980624 

 
Wir freuen uns auf Sie!  
Ihr Familienbetrieb Werner  
& Daniel Zenk, Kirchschletten 21, 96199 Zapfendorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

  
  

 
 
 

Frohe Weihnachten und einen guten,  
hoffnungsvollen Start in das Jahr 2022 

wünschen wir allen Kunden und 
Geschäftspartnern. Vielen Dank für das 

entgegengebrachte Vertrauen! 
 
Auch im neuen Jahr bieten wir eine Vielfalt regionaler , 
auf eigenen Flächen nachhaltig produzierter Produkte 
an. Nutzen Sie gerne unseren Hofverkauf und 
Lieferdienst: 

- frische Bauerneier 

- 10 kg Fleischpakete vom Jungrind 

- verschiedene Winterapfelsorten, vorrätig bis 
Frühjahr 

- Schnäpse und Liköre 
 

Kontakt und Bestellungen: 
Tel. 09547/7439 
W. 0171/2817439 
D. 0151/18980624 

 
Wir freuen uns auf Sie!  
Ihr Familienbetrieb Werner  
& Daniel Zenk, Kirchschletten 21, 96199 Zapfendorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Wir wünschen unseren Kunden
fröhliche Weihnachten und ein

gesegnetes, neues Jahr!
Vielen Dank für das  

entgegengebrachte Vertrauen.

Auch im neuen Jahr bieten wir eine Vielfalt  
regionaler, auf eigenen Flächen nachhaltig  
produzierter Produkte an. Nutzen Sie unseren  
Hofverkauf und Lieferdienst:

-   frische Bauerneier
-   10 kg Fleischpakete vom Jungrind
-   verschiedene Winterapfelsorten
-   Schnäpse und Liköre

Kontakt und Bestellungen:
Tel. 09547/7439
W. 0171/2817439
D. 0151/18980624

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Familienbetrieb Werner & Daniel Zenk
Kirchschletten 21, 96199 Zapfendorf

Zum Weihnachtsfest 
besinnliche Stunden.

Zum Jahresende 
Danke für das erwiesene Vertrauen.

Zum neuen Jahr 
Gesundheit, Glück, Erfolg und weitere gute Zusammenarbeit.

EINWICH NATURSTEIN

GmbH & Co. KG

Bamberger Straße 9  
96110 Scheßlitz

Tel. 09542 578  
E-Mail: info@einwich-naturstein.de

www.einwich-naturstein.de

Der SV Zapfendorf wünscht ALLEN 

ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr mit 

viel Gesundheit und Zufriedenheit.

Die Vorstandschaft SVZ

 Herzliche Weihnachtsgrüße

Wir wünschen allen  
Stammtischmitgliedern mit Familie,  

Freunden und Bekannten

fröhliche Weihnachten
und alles erdenklich Gute

für das Jahr 2023! 
Bleibt gesund!

Stammtisch

„Laafer Kärwäsbum“
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Zäune I Tore I Pavillons I Gartendekoration 
Damit Sie 2023 genießen können, bietet ELEO Ihnen alles für Ihre  

Gartenoase – handgefertigt aus hochwertigem Schmiedeeisen.

ELEO GmbH 
Ziegeleistraße 14 | 96269 Großheirath  

eleo-zaun.de | eleo-pavillon.de | eleo-garten.deZ A U N S Y S T E M E

Frohes Fest
UND EINEN GLÜCKLICHEN START INS NEUE JAHR!

Der
Rennsteigverein
wünscht allen Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr.

Weihnachten ist nicht nur da,
wo Lichter brennen, sondern überall dort,
wo wir die Welt ein wenig heller machen.

Wir wünschen
allen Mitbürgerinnen & Mitbürgern
ein besinnliches Weihnachtsfest
und für das Jahr 2023  
Gesundheit und  
viele Sonnenstunden.

Gerti Jäger-Ebitsch, Marco Keller
und das gesamte EBITSCH-Team

www.ebitsch-energietechnik.de

Dominik Böhm

Kirchsteig 11
96199 Zapfendorf/
OT Sassendorf

Tel.:  0 95 47 / 871 80 70
Mobil:  01 51 / 14 01 41 39

E-Mail: schreinerei.boehm.sassendorf@gmx.de

M
ASSANFERTIGUNG

Schreinerei Böhm

Meisterbetrieb
Dominik Böhm

M
ASSANFERTIGUNG

Schreinerei Böhm

MeisterbetriebDominik Böhm

Kirchsteig 11
96199 Zapfendorf/
OT Sassendorf 

Tel.:  0 95 47 / 871 80 70
Fax:  0 95 47 / 871 80 73
Mobil:  01 51 / 14 01 41 39

Info@schreinereiboehm.de 
www.schreinereiboehm.de

Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen
In unsere Schreinerei bedanken.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und
starten Sie mit viel Erfolg und Gesundheit in das neue Jahr.

Es  
weihnachtet sehr ...

... Zeit, einmal „Danke“ zu sagen
für Ihre Kundentreue, Ihr Vertrauen und für die gute 

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir

friedvolle Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Bamberger Str. 1 · 96199 Zapfendorf
Tel. 09547-6619 · Fax 09547-6624

info@schreibwaren-beringer.de · www.schreibwaren-beringer.de

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns 
auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund!
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Bamberger Straße 2, 96114 Hirschaid, Telefon 09543/8401-0, Fax 09543/8401-10 
E-Mail: anwaltskanzlei@kalb-plettenberg.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.kalb-plettenberg.de

Mit Rückblick auf das vergangene Jahr wünschen  
wir eine friedvolle, gesegnete Weihnachtszeit, 

Mut, Zuversicht und Glück
für das neue Jahr! 

Rechtsanwalts- und Fachanwaltskanzlei
Monika Kalb & Hans-Jörg Reh

Monika Kalb
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht

Hans-Jörg Reh
Rechtsanwalt

Schwerpunkt: Mietrecht,
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht

Bamberger Straße 2 • 96114 Hirschaid
Telefon 0 95 43 / 84 01-0 • Fax 0 95 43 / 84 01-10
E-Mail: rae@kalb-reh.de

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht 

Wir wünschen ein frohes und  

besinnliches Weihnachtsfest 

sowie viel Glück und Gesundheit  

im Neuen Jahr  

und danken für das  

entgegengebrachte Vertrauen. 

                                Anwaltskanzlei 
Ludger Graf von Plettenberg 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht 

Industriering 19, 96149 Breitengüßbach 
Telefon: 09544 / 855 993-0  

Fax: 09544 / 855 993-1 

E-Mail: anwaltskanzlei@ra-graf-von-plettenberg.de 
Internet: www.ra-graf-von-plettenberg.de

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht 

Wir wünschen ein frohes und  

besinnliches Weihnachtsfest 

sowie viel Glück und Gesundheit  

im Neuen Jahr  

und danken für das  

entgegengebrachte Vertrauen. 

                                Anwaltskanzlei 
Ludger Graf von Plettenberg 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht 

Industriering 19, 96149 Breitengüßbach 
Telefon: 09544 / 855 993-0  

Fax: 09544 / 855 993-1 

E-Mail: anwaltskanzlei@ra-graf-von-plettenberg.de 
Internet: www.ra-graf-von-plettenberg.de

Kirchgasse 5

96199 Zapfendorf

Tel. 09547-7747

Wir  wünschen  unseren  geschätzten
Kundinnen  und  Kunden  ein  frohes
Weihnachtsfest,  besinnliche  Stunden
im  Kreise  der  Lieben  und  ein  gutes
Neues Jahr. Bleibt gesund und munter!

Am 23./24.12.22

Auf alle Produkte aus 

unserem Verkaufsshop

Viele weitere Infos und Angebote auf:

www.haargenau-gehring.de
Da machst Du nix falsch:

GESCHENK-GUTSCHEIN

Heiligabend: 8-12 Uhr
27. und 31.12.22: geschlossen
28. bis 30.12.22: 11-18 Uhr offen
07.01.2023: geschlossen
Ansonsten wie üblich geöffnet 

Danke für Eure Treue! Euer HAARGENAU-Team

30 %

Und wenn’s mal

pressiert, einfach kurz

anrufen. Wir regeln das

unbürokratisch!
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Besinnliche Stunden zur
Weihnachtszeit und ein

gesundes, glückliches Jahr 2023

Weihnachten ist keine Jahreszeit.
Es ist ein Gefühl.

- Edna Ferber -

wünschen Ihnen Familie Kürsten und das gesamte 
Team der Sonnen- und Wiesen-Apotheke

Bamberger Str. 23 | 96199 Zapfendorf  | Tel.: 09547/208 | Fax: 09547/8406

sonnen-apotheke-zapfendorf@t-online.de | www.sonnen-apotheke-zapfendorf.de

Sonnen-Apotheke

 

 Weil nicht nur 
Geschenke  
von Herzen  

kommen

Gerne beraten wir Sie:

Burgstr. 7 
96148 Baunach 

www.zurich.de/de-de/vor-ort/
christian-albrecht

Finanzplanung Christian 
Albrecht e. K. 
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Bauen Sie mit uns!
Ihr zuverlässiger Partner rund ums  

Bauen und Sanieren

 

Wir haben vom 24.12.2022 bis  
einschließlich 08.01.2023 Winterpause!

Blumen EngelBlumen Engel
96179 Rattelsdorf • Im Stock 1

Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Anlass für uns, „Danke“ zu sagen für Ihr Vertrauen, das Sie

uns entgegengebracht haben. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen ein

frohes Weihnachtsfest und einfrohes Weihnachtsfest und ein
glückliches, gesundes neues Jahr 2023glückliches, gesundes neues Jahr 2023..

Telefon: 09547 / 8708444
Ihr „Blumen Engel“-Team

Wir machen Urlaub von Di, 27.12.2022  
bis einschließlich 02.01.2023 

 In dringenden Fällen, z. B. Beerdigungen, sind wir unter 0160 2814714 für Sie da.





 

Das Bio-Holzkraftwerk Zapfendorf wandelt die aus Altholz
erzeugte Energie in Strom um und versorgt damit mehr
als 12.000 Haushalte.

Schöne Weihnachten und alles 
Gute für 2023 wünscht
Ihnen Ihr zuverlässiger
Stromerzeuger vor Ort.

Veolia Bio-Holzkraftwerk
Zapfendorf

Ein gesegnetes 
Weihnachtsfest
und viel Glück
im neuen Jahr
wünscht Ihnen

SCHREINEREI
Hans Dillig
Telefon: 09547 6756
Roth Nr. 5 · 96199 Zapfendorf
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Landhandel

Müller 
GmbH&Co.KG

Landhandel, Baustoffe,
Transporte
Im Stock 3
96179 Rattelsdorf
Tel. 09547 – 380

WWiirr  bbeeddaannkkeenn  uunnss  ffüürr  ddiiee
aannggeenneehhmmee

ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  uunndd  TTrreeuuee
uunndd  wwüünnsscchheenn  uunnsseerreenn

KKuunnddeenn  ffrroohhee
WWeeiihhnnaacchhttssffeeiieerrttaaggee  uunndd  eeiinn

ggeessuunnddeess  nneeuueess  JJaahhrr!!

Winteröffnungszeiten:
Mo – Fr 7.30Uhr-12Uhr und 13Uhr-17Uhr

Sa 7.30Uhr-12Uhr
Im Januar haben wir samstags geschlossen!

Unser Geschäft ist vom 
24.12.2022 bis 07.01.2023 geschlossen.

Wir bedanken uns für die 

angenehme Zusammenarbeit 

und Treue und  

wünschen unseren Kunden  

frohe Weihnachtsfeiertage 

und ein gesundes neues Jahr!

Winteröffnungszeiten:
Mo – Fr 7.30 Uhr-12 Uhr und 13 Uhr-17 Uhr

Sa 7.30 Uhr-12 Uhr
Im Januar haben wir samstags geschlossen!

Unser Geschäft ist vom 
24.12.2022 bis 07.01.2023 geschlossen.

wünschen wir allen Leserinnen und Lesern, 
Kunden, Geschäftspartnern, Speditionen, Fahrern, 
Zustellern und Freunden unseres Hauses. 

 LINUS WITTICH Medien KG Forchheim

www.wittich.de

Frohe Weihnachten,

viel Glück

und Gesundheit

in 2023

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr
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Channoine u. Nobusan Beauty-Point wünscht
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Dankeschön an meine Kunden für die langjährige Treue  
von inzwischen 30 Jahren. 

Gundi Schmuck 
Tel.: 0171 799 88 18
Ihre Expertin im Bereich Slow Aging  
und Anti Aging für innere und äußere  
Schönheit, Gesundheit & Wohlbefinden.

Ihre Chance für einen neuen Beruf im Beauty Business! www.channonine.com

http://www.channoine-partner.com/gundi.schmuck/  Online Shop: ID: DE000183
Einladung zum Kennenlerntermin, erleben Sie ein einzigartiges Hautgefühl.

Frohe Weihnachten  
und ein gutes  

Neues Jahr 
 

wünschen wir allen Kunden, 
Freunden und Bekannten  
und bedanken uns für  

Ihre Kundentreue und das  
entgegengebrachte Vertrauen. 

 
 

Schreibwaren Häfner   

Inh. Alexandra Dumsky   

Ebinger Str. 7, Rattelsdorf    

 

LOTTO-TOTO 
Schreibwaren 
Postagentur 
Zeitschriften 

Wir wünschen allen  
unseren Kunden,

Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches,
gesundes neues Jahr 2023.

Fam. Merzbacher
Bagger-, Minibagger- 

u. Radladerbetrieb
Tel. 09542/8733

BÄ
CKERE I ·KONDITOREI

M E M M E L S D O R F

…
 w

as
 d

as
 H

erz
 be

ge
hr

t …

Frohe, besinnliche 

und genussreiche 

Weihnachten und ein 

fantastisches 2023 

wünscht Ihnen

Ihre  Bäckerei Ohland!

96199 Zapfendorf 
Bamberger Str. 40

Tel. 09547 8733171

Mo-Fr: 05:30 - 18:00
Sa: 05:30 - 13:00 

ohland.de

Wir wünschen allen Patienten, deren  
Angehörigen sowie unseren  
Kursteilnehmern ein frohes  
Weihnachtsfest und einen guten  
Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2023.

Franziska Dinkel
mit ihrem Praxisteam & Kursleitern

Die Praxis bleibt vom 
24.12.2022 - 08.01.2023 geschlossen!

Kursanmeldungen online jederzeit möglich... 
ALLE weiteren Kursangebote finden Sie  
über die Homepage der Praxis unter  
„Gesundheitszentrum"

Industriering 5, 96149 Breitengüßbach 
Tel.: 09544 / 98 700 98  
Mail: info@ergotherapie-dinkel.de 

WWW.ERGOTHERAPIE-DINKEL.DE

Wir wünschen Allen unseren 
Kunden Frohe Weihnachten und 

ein gesundes Neues Jahr 
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Weihnachten!Frohe

Malerbetrieb Georg Rattelsdorfer • 96199 Kirchschletten 13
Tel. 09547 6277 • Handy 0160 96364842 • Fax. 09547 871610

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr
Glück und Gesundheit
wünsche ich allen meinen 
Kunden, Freunden und Bekannten.

• malen • gestalten • erhalten
Fassaden und Räume

Ich wünsche meinen Geschäftspartnern,

Kunden, Freunden und Bekannten ein  

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,

friedvolles neues Jahr 2023.

Montageservice Geuß
Günter Geuß
Waldweg 2 – 96199 Zapfendorf-Reuthlos
Tel.:  09547/603552
Fax:  09547/870492
Mob.:  0171/8581989
geuss.guenter@gmail.com



 



Familie Decker Kamintechnik sagt Danke
für das entgegengebrachte Vertrauen, wünscht 

allen Kunden, Freunden und Bekannten

fröhliche Weihnachten
und für das neue Jahr
Glück und Gesundheit.
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JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt

Italiens feine Vielfalt

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 115,54 nur €4990

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 . Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Fla-
schen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und 
Datenschutz ¤ nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko 
GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
USt-Identi¤ kationsnr: DE 25 00 25 694.

Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1101357

SIE 
SPAREN ÜBER

50%

Amtsblatt_5935280 Italiens Vielfalt U4 185 x 257 mm_ET  mm_ ET 28112022_RZ.indd   1Amtsblatt_5935280 Italiens Vielfalt U4 185 x 257 mm_ET  mm_ ET 28112022_RZ.indd   1 08.11.22   08:1008.11.22   08:10
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und ein gesundes neues Jahr.

frohe und besinnliche

und wünsche Ihnen

Weihnachtsfeiertage

Ich danke für Ihr Vertrauen

Ihr Verkaufsinnendienst 

Nicole Kraus
Mobil: 0151 52046086

n.kraus@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Wir möchten uns für die gute und vertrauensvolle

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken

und Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches

neues Jahr wünschen.

Für jeden verkauften Christbaum geht 1 Euro zugunsten bedürftiger Kinder

Unseren Kunden 
wünschen wir ein 
gesegnetes Fest und 
viel Gesundheit.

ab 20,00 €

Weihnachtsbaumverkauf
ab 6. bis 24. Dezember 2022 von 9.00 - 17.00 Uhr  

T. Eisendraut, Zum Sulzbach 14, 96450 Coburg, Tel. 0175 2253650

Christbäume aus Kulturen:
(mit Holzfuß)

* Nordmanntannen „I“ (1 bis 3 Meter) 

VERKAUFSSTELLEN: VERKAUFSSTELLEN: 
Rattelsdorf, Rattelsdorf, an der Kreuzung B4an der Kreuzung B4
Bad Staffelstein, „P“ Gasthof Grüner BaumBad Staffelstein, „P“ Gasthof Grüner Baum

Ab 1. Freitag im Dezember Ab 1. Freitag im Dezember 
Michelau, Michelau, Bierprinz, Siemensstr. 11 Bierprinz, Siemensstr. 11 
Montag - Samstag von 13.00 - 23.00 Uhr  Montag - Samstag von 13.00 - 23.00 Uhr  
Sonntag von 15.00 - 18.00 UhrSonntag von 15.00 - 18.00 Uhr

Ebern, Ebern, Blumenhaus BockBlumenhaus Bock
Untermerzbach, Untermerzbach, Gärtnerei SchollGärtnerei Scholl

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de



Nr. 25/26/2022 / KW 51  - 39 -

Tag und Nacht für Sie erreichbar

09547 / 870 460
Zapfendorf, Bamberger Straße 25

Trauern Sie in Ruhe. Um alles andere kümmern wir uns.

Inh. Bernd Habermann

 Bestattungsiunstitut
ZUCH

       - - - - - - - - - Bitte ausschneiden und zu Ihren Unterlagen legen!       - - - - - - - - -

Tag und Nacht für Sie erreichbar

09547 / 870 460
Zapfendorf, Bamberger Straße 25

Trauern Sie in Ruhe. Um alles andere kümmern wir uns.

Inh. Bernd Habermann

 Bestattungsiunstitut
ZUCH

       - - - - - - - - - Bitte ausschneiden und zu Ihren Unterlagen legen!       - - - - - - - - -

 Immobilien 
© KB3 - Fotolia

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

karriere.garant-immo.de

Über 41 Jahre Erfahrung

Sie haben in den letzten Jahren Ihren Haushalt 
organisiert, die Familie gemanagt?

Eine Aufgabe, die Ihre ganze Persönlichkeit gefordert hat? Die 
Kinder sind jetzt groß, Sie haben wieder mehr Zeit für sich und sind 

offen für eine neue berufliche Herausforderung? Zum Ausbau 
unseres Beraterteams suchen wir „Starke“ Frauen und Männer.
Ihre Aufgabe bei uns wird es sein, den Kunden, die sich an uns 
wenden, bei der Suche nach Ihrer Traumimmobilie zu helfen. 

Als Quereinsteiger werden Sie gründlich geschult und eingearbei-
tet. Wir können auf eine über 41-jährige erfolgreiche Vermittlung 

von Immobilien zurückblicken. 

Interessiert? Dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin. 
Ihr Ansprechpartner ist Jan Kohlhase, Telefon 0911 99 90 48-30

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

ABBRUCHARBEITEN, ENTKERNUNG, RODUNG 
BAUSCHUTTENTSORGUNG,  CONTAINER 

                                    „Von der Hundehütte bis zum Industriekomplex  
                                                          räumen wir alles auf“ 
Essmeyer GMBH Bad Staffelstein Tel. 09573 / 950 900    

 
 
 

Hilfe für Zeugen Jehovas
www.zj-hilfe.de

GOLDSCHMIEDEMEISTERIN

Rothenbühl 5
96250 Ebensfeld
Eggenbach

T     09533  • 8265
M  info@kraus - schmuck.de
W  www.kraus - schmuck.de

Goldschmiedemeisterin

Webshop shop.kraus-schmuck.de | Zertifiziert für Nachhaltigkeit gemäß RJC.

Rothenbühl 5 · 96250 Ebensfeld · Eggenbach ✆ 0 9533 8265  
Do. 9 - 19 Uhr, Fr. 9 - 18 Uhr oder an allen anderen Tagen nach tel. Terminabsprache 

An den Samstagen vor Weihnachten zusätzlich geöffnet von 9 - 18 Uhr
 info@kraus-schmuck.de  www.kraus-schmuck.de

WEIHNACHTEN - 
Sie suchen ein Geschenk?

Ein Schmuckstück aus Ihrer heimatlichen
Meistergoldschmiede lässt Wünsche wahr werden.

Anzeigenservice wird bei uns  

ganz  G R O S S geschrieben!
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Was wäre Weihnachten ohne wohlige Wärme?
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine er-
holsame Weihnachtszeit und einen guten Start
ins neue Jahr. Machen Sie es sich gemütlich!

Gemütliche
Weihnachten

Musterstraße 124 | 45678 Musterstadt

Weiherweg 46 Tel. (09547) 8500
96199 Zapfendorf mail@meister-l.de

Was wäre Weihnachten ohne wohlige Wärme?
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine er-
holsame Weihnachtszeit und einen guten Start
ins neue Jahr. Machen Sie es sich gemütlich!

Gemütliche
Weihnachten

Musterstraße 124 | 45678 Musterstadt


